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GESCHÄFTSORDNUNGSSEITE

Mit Schreiben vom 21. Februar 2002 konsultierte der Rat das Europäische Parlament gemäß 
Artikel 67 des EG-Vertrags zu dem Vorschlag der Kommission im Hinblick auf den Erlass 
einer Richtlinie des Rates über die Erteilung kurzfristiger Aufenthaltstitel für Opfer der 
Beihilfe zur illegalen Einwanderung und des Menschenhandels, die mit den zuständigen 
Behörden kooperieren (KOM(2002) 0071 – 2002/0043 (CNS)).

In der Sitzung vom 27. September 2002 gab der Präsident des Europäischen Parlaments 
bekannt, dass er diesen Vorschlag an den Ausschuss für die Freiheiten und Rechte der Bürger, 
Justiz und innere Angelegenheiten als federführenden Ausschuss sowie an den Ausschuss für 
Recht und Binnenmarkt und den Ausschuss für die Rechte der Frau und Chancengleichheit als 
mitberatende Ausschüsse überwiesen hat (C5-0085/2002).

Der Ausschuss für die Freiheiten und Rechte der Bürger, Justiz und innere Angelegenheiten 
benannte in seiner Sitzung vom 19. März 2002 Patsy Sörensen als Berichterstatterin.

Der Ausschuss prüfte den Vorschlag der Kommission und den Berichtsentwurf in seinen 
Sitzungen vom 9. Juli, 3. Oktober und 12. November 2002.

In der letztgenannten Sitzung nahm der Ausschuss den Entwurf einer legislativen 
Entschließung mit 28 Stimmen bei 5 Gegenstimmen an.

Bei der Abstimmung waren anwesend: Giacomo Santini, amtierender Vorsitzender; 
Lousewies van der Laan, stellvertretende Vorsitzende; Patsy Sörensen, Berichterstatterin; 
Giuseppe Brienza, Kathalijne Maria Buitenweg (in Vertretung von Alima Boumediene-
Thiery), Michael Cashman, Charlotte Cederschiöld, Ozan Ceyhun, Carlos Coelho, Gérard 
M.J. Deprez, Francesco Fiori (in Vertretung von Marcello Dell'Utri gemäß Artikel 153 Absatz 
2 der Geschäftsordnung), Margot Keßler, Timothy Kirkhope, Eva Klamt, Alain Krivine (in 
Vertretung von Giuseppe Di Lello Finuoli), Baroness Sarah Ludford, Lucio Manisco (in 
Vertretung von Ole Krarup), Bill Newton Dunn, Arie M. Oostlander (in Vertretung von Mary 
Elizabeth Banotti), Marcelino Oreja Arburúa, Elena Ornella Paciotti, Paolo Pastorelli (in 
Vertretung von The Lord Bethell), Jacques F. Poos (in Vertretung von Carmen Cerdeira 
Morterero gemäß Artikel 153 Absatz 2 der Geschäftsordnung), Bernd Posselt, Heide Rühle, 
Olle Schmidt (in Vertretung von Francesco Rutelli), Ingo Schmitt (in Vertretung von Jorge 
Salvador Hernández Mollar), Ilka Schröder, Joke Swiebel, Anna Terrón i Cusí, Kathleen Van 
Brempt (in Vertretung von Adeline Hazan gemäß Artikel 153 Absatz 2 der 
Geschäftsordnung), Gianni Vattimo (in Vertretung von Martine Roure) und Christian Ulrik 
von Boetticher.

Die Stellungnahmen des Ausschusses für Recht und Binnenmarkt und des Ausschusses für 
die Rechte der Frau und Chancengleichheit sind diesem Bericht beigefügt.

Der Bericht wurde am 19. November 2002 eingereicht.
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG

Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Vorschlag für eine 
Richtlinie des Rates über die Erteilung kurzfristiger Aufenthaltstitel für Opfer der 
Beihilfe zur illegalen Einwanderung und des Menschenhandels, die mit den zuständigen 
Behörden kooperieren (KOM(2002) 0071 – C5-0085/2002 – 2002/0043(CNS))

(Verfahren der Konsultation)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an den Rat (KOM(2002) 0071)1,

– gestützt auf Artikel 63 Absatz 1 Nummer 3 des EG-Vertrags, 

– vom Rat gemäß Artikel 67 EG-Vertrag konsultiert (C5-0085/2002),

– gestützt auf Artikel 67 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für die Freiheiten und Rechte der Bürger, Justiz 
und innere Angelegenheiten sowie der Stellungnahmen des Ausschusses für Recht und 
Binnenmarkt und des Ausschusses für die Rechte der Frau und Chancengleichheit 
(A5-0397/2002),

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung;

2. fordert die Kommission auf, ihren Vorschlag gemäß Artikel 250 Absatz 2 des EG-
Vertrags entsprechend zu ändern;

3. fordert den Rat auf, es zu unterrichten, falls er beabsichtigt, von dem vom Parlament 
gebilligten Text abzuweichen;

4. verlangt, erneut konsultiert zu werden, falls der Rat beabsichtigt, den Vorschlag der 
Kommission entscheidend zu ändern;

5. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission zu übermitteln.

1 ABl. C 126E vom 28.5.2002, S. 393.
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Vorschlag der Kommission Änderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Titel

Vorschlag für eine Richtlinie des Rates 
über die Erteilung kurzfristiger 
Aufenthaltstitel für Opfer der Beihilfe zur 
illegalen Einwanderung und des 
Menschenhandels, die mit den zuständigen 
Behörden kooperieren

Vorschlag für eine Richtlinie des Rates 
über die Erteilung kurzfristiger 
Aufenthaltstitel für Opfer des 
Menschenschmuggels und des 
Menschenhandels, die mit den zuständigen 
Behörden kooperieren

Begründung

Es erscheint angebracht, den Titel zu vereinfachen.

Änderungsantrag 2
(gesamter Text)

(1) Die Ausarbeitung einer gemeinsamen 
Einwanderungspolitik einschließlich der 
Festlegung der Einreise- und 
Aufenthaltsbedingungen für Ausländer 
sowie der Maßnahmen zur Bekämpfung 
der illegalen Einwanderung ist ein 
wesentlicher Bestandteil des Ziels der 
Europäischen Union, einen Raum der 
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 
aufzubauen.

(1) Die Ausarbeitung einer gemeinsamen 
Einwanderungspolitik einschließlich der 
Festlegung der Einreise- und 
Aufenthaltsbedingungen für Ausländer 
sowie der Maßnahmen zur Bekämpfung 
des Menschenschmuggels ist ein 
wesentlicher Bestandteil des Ziels der 
Europäischen Union, einen Raum der 
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 
aufzubauen.
(Diese Änderung gilt für den gesamten 
Rechtstext; die Annahme impliziert 
technische Anpassungen im gesamten 
Text.).

Begründung

Es ist nützlich, den Begriff „illegale Einwanderung“ durch den einfacheren Begriff 
„Menschenschmuggel“ zu ersetzen.
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Änderungsantrag 3
Erwägung 1

Die Ausarbeitung einer gemeinsamen 
Einwanderungspolitik einschließlich der 
Festlegung der Einreise- und 
Aufenthaltsbedingungen für Ausländer 
sowie der Maßnahmen zur Bekämpfung 
der illegalen Einwanderung ist ein 
wesentlicher Bestandteil des Ziels der 
Europäischen Union, einen Raum der 
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 
aufzubauen.

Die Ausarbeitung einer gemeinsamen 
Einwanderungspolitik einschließlich der 
Festlegung der Einreise- und 
Aufenthaltsbedingungen für Ausländer 
sowie der Maßnahmen zur Bekämpfung 
des Menschenschmuggels ist ein 
wesentlicher Bestandteil des Ziels der 
Europäischen Union, einen Raum der 
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 
aufzubauen. Menschenhandel und 
Menschenschmuggel stellen eine 
ernsthafte Verletzung der 
Menschenrechte dar und müssen 
bekämpft werden.

Begründung

Es muss unterstrichen werden, dass es sich in dieser Richtlinie um schwerwiegende Vergehen 
handelt, die eine Verletzung der Menschenrechte bedeuten.

Änderungsantrag 4
Erwägung 3 b (neu)

(3 b) Die Mehrheit der aufgegriffenen 
Opfer stammt aus Mittel- und Osteuropa. 
Angesichts der geographischen Nähe und 
der kulturellen Verbundenheit mit dieser 
Region und im Hinblick auf die 
Erweiterung trägt die EU hier eine 
besondere Verantwortung.

Änderungsantrag 5
Erwägung 7

Es ist wichtig, dass das Opfer über die 
Möglichkeit, diesen Aufenthaltstitel zu 
erhalten, informiert wird und über eine 
Bedenkzeit verfügt. Diese soll ihm 
ermöglichen, in voller Kenntnis der 
Sachlage - und unter Abwägung der 
Gefahren, denen es sich aussetzt - darüber 
zu entscheiden, ob es mit den Polizei- und 

Es ist wichtig, dass das Opfer über die 
Möglichkeit, diesen Aufenthaltstitel zu 
erhalten, informiert wird und über eine 
Bedenkzeit verfügt. Diese soll ihm 
ermöglichen, in voller Kenntnis der 
Sachlage - und unter Abwägung der 
Gefahren, denen es sich aussetzt - darüber 
zu entscheiden, ob es mit den Polizei- und 
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Justizbehörden kooperieren möchte, damit 
gewährleistet ist, dass seine Kooperation 
freiwillig erfolgt und somit wirkungsvoller 
ist. In Anbetracht seiner besonderen 
Schutzbedürftigkeit werden ihm die 
aufgrund seines Zustands erforderliche 
Unterstützung und medizinische 
Versorgung gewährt.

Justizbehörden kooperieren möchte, damit 
gewährleistet ist, dass seine Kooperation 
freiwillig erfolgt und somit wirkungsvoller 
ist. In Anbetracht seiner besonderen 
Schutzbedürftigkeit werden ihm die 
aufgrund seines Zustands erforderliche 
Unterstützung und medizinische 
Versorgung gewährt. Von einem 
Mitgliedstaat anerkannte 
Nichtregierungsorganisationen können 
bei der Unterstützung und Hilfestellung 
für die Opfer eine wichtige Aufgabe 
erfüllen.

Begründung

Es ist wichtig, dass die Rolle anerkannt wird, welche von den Mitgliedstaaten anerkannte 
Nichtregierungsorganisationen bei Empfang und Betreuung von Opfern spielen. Diese 
Nichtregierungsorganisationen können  entscheidend zur Wiederherstellung des Vertrauens 
der Opfer beitragen.

Änderungsantrag 6
Erwägung 8

Hat das Opfer seine 
Kooperationsbereitschaft eindeutig 
bekundet und erachtet die Justizbehörde 
seine Anwesenheit für das Verfahren als 
zweckmäßig, erteilt die zuständige 
Verwaltungsbehörde einen kurzfristigen - 
für die Dauer von sechs Monaten gültigen - 
Aufenthaltstitel, der jeweils um sechs 
Monate verlängert werden kann.

Hat das Opfer seine 
Kooperationsbereitschaft eindeutig 
bekundet und erachtet die Justizbehörde 
seine Anwesenheit für die Kooperation als 
wichtig, erteilt die zuständige 
Verwaltungsbehörde einen kurzfristigen - 
für die Dauer von sechs Monaten gültigen 
– Aufenthaltstitel, der jeweils um sechs 
Monate verlängert werden kann.

Begründung

Die Formulierung „Anwesenheit für das Verfahren als zweckmäßig“ ist unverbindlich und 
vage. Für wen soll die Anwesenheit zweckmäßig sein, und wer beurteilt dies und nach 
welchen Kriterien? Die neue Formulierung ist sowohl spezifisch als auch unzweideutig.

Änderungsantrag 7
Erwägung 9

(9) Damit das Opfer die Abhängigkeit 
überwinden kann und gewährleistet ist, 

entfällt
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dass es nicht erneut zu dem kriminellen 
Netz Kontakt aufnimmt, umfasst der 
Aufenthaltstitel den Zugang zum 
Arbeitsmarkt, zur Berufsausbildung und 
zum Studium. Zu demselben Zweck können 
die Mitgliedstaaten vorsehen, dass Opfer, 
denen ein solcher Aufenthaltstitel erteilt 
worden ist, an Programmen zur Förderung 
ihrer Integration oder zur Vorbereitung auf 
ihre Rückkehr teilnehmen können.

Begründung

Folgeänderung zur Änderung des Artikel 12. Die Schaffung eines eigenständigen, den Zugang 
zum Arbeitsmarkt eröffnenden Aufenthaltstitels ist nicht Zweck dieser Richtlinie.

Änderungsantrag 8
Artikel 1

Mit dieser Richtlinie soll ein kurzfristiger 
Aufenthaltstitel für Drittstaatsangehörige 
eingeführt werden, die Opfer von Delikten 
im Zusammenhang mit der Beihilfe zur 
illegalen Einwanderung oder des 
Menschenhandels sind (nachstehend als 
„Opfer“ bezeichnet) und bei der 
Bekämpfung der Urheber dieser Straftaten 
kooperieren.

Mit dieser Richtlinie soll ein kurzfristiger 
Aufenthaltstitel für Drittstaatsangehörige 
eingeführt werden, die Opfer von Delikten 
im Zusammenhang mit 
Menschenschmuggel mit Ausbeutung als 
unmittelbarer Folge oder Menschenhandel 
sind (nachstehend als „Opfer“ bezeichnet) 
und bei der Bekämpfung der Urheber dieser 
Straftaten kooperieren.

Begründung

Es muss zwischen Menschenhandel und Menschenschmuggel unterschieden werden. Bei 
Menschenhandel handelt es sich um ein Verbrechen gegen das Opfer, wobei durch 
Ausbeutung Menschenrechte betroffen sind. Bei Menschenschmuggel handelt es sich um ein 
Verbrechen gegen den Staat. Es gibt eine Überschneidung zwischen diesen beiden 
Verbrechen, nämlich dort, wo eine Person in einen Mitgliedstaat eingeschmuggelt wurde und 
direkt anschließend in eine Lage gerät, in der sie ausgebeutet wird, um den 
Menschenschmuggler zurückzahlen zu können. Nur in dieser letztgenannten Situation ist eine 
etwaige Verlängerung des kurzfristigen Aufenthaltstitels gerechtfertigt.

Änderungsantrag 9
Artikel 2 Buchstabe b

b) "Beihilfe zur illegalen 
Einwanderung": die Tatbestände, die in 
Artikel 1 und 2 der Richtlinie des Rates 

b) „Menschenschmuggel“: die 
Bewerkstelligung der illegalen Einreise 
einer Person in einen Mitgliedstaat, deren 
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[zur Definition der Beihilfe zur illegalen 
Einreise und zum unerlaubten 
Aufenthalt] definiert sind;

Staatsangehörige diese Person nicht ist 
oder in dem sie nicht ihren ständigen 
Wohnsitz hat, um unmittelbar oder 
mittelbar einen finanziellen oder 
sonstigen materiellen Vorteil zu erzielen.

Begründung

Die Definition des Begriffs Menschenschmuggel lehnt sich an den Text des Protokolls der 
Vereinten Nationen gegen den Schmuggel von Menschen über Land, über See und durch die 
Luft an. 

Änderungsantrag 10
Artikel 2 Buchstabe b

b) "Beihilfe zur illegalen Einwanderung": 
die Tatbestände, die in Artikel 1 und 2 der 
Richtlinie des Rates [zur Definition der 
Beihilfe zur illegalen Einreise und zum 
unerlaubten Aufenthalt] definiert sind;

b) "Beihilfe zur illegalen Einwanderung: 
die  vorsätzliche Erleichterung, durch 
unmittelbare oder mittelbare Beihilfe, der 
illegalen Einreise oder des unerlaubten 
Aufenthalts eines Ausländers, der nicht 
die Staatsangehörigkeit eines 
Mitgliedstaats der Europäischen Union 
besitzt, um einen direkten oder indirekten 
Vermögensvorteil zu erlangen.
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Begründung

Es ist juristisch fragwürdig, in einem Rechtsakt auf einen Gesetzentwurf Bezug zu nehmen, 
der noch nicht in Kraft ist bzw. dessen Inkrafttreten noch nicht abgeschlossen ist. Die hier 
gewählte Definition entspricht der Definition im Rahmen der französischen Initiative C5-
2002/0427, geändert durch den Ausschuss für die Freiheiten und Rechte der Bürger, Justiz 
und innere Angelegenheiten des Europäischen Parlaments.

Änderungsantrag 11
Artikel 2 Buchstabe c (neu)

 c) „illegale Einreise“: Grenzübertritt 
ohne Beachtung der für eine legale 
Einreise in den Aufnahmestaat 
notwendigen Vorschriften.

Begründung

Bedarf keiner näheren Erläuterung.

Änderungsantrag 12
Artikel 2 Buchstabe d

c) „Menschenhandel“: die Tatbestände, die 
in den Artikeln 1, 2 und 3 des 
Rahmenbeschlusses des Rates vom […] 
[zur Bekämpfung des 
Menschenhandels] definiert sind; 

entfällt
(Die Definitionen des Begriffs 
"Menschenhandel" sind im 
Rahmenbeschluss des Rates zur 
Bekämpfung des Menschenhandels 
enthalten (ABl L 203 vom 1.8.2002, S.1), 
Artikel 1, 2 und 3.)

Begründung

Am 19. Juli 2002 wurde der Rahmenbeschluss des Rates zur Bekämpfung des 
Menschenhandels angenommen. 

Änderungsantrag 13
Artikel 3 Absatz 2

Mitgliedstaaten können beschließen, die 
Vorschriften dieser Richtlinie auf 
Minderjährige anzuwenden, die die im 

Mitgliedstaaten wenden die Vorschriften 
dieser Richtlinie auf Minderjährige ebenso 
wie bei Volljährigen an, wenn diese Opfer 
von Menschenhandel sind.
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innerstaatlichen Recht festgelegten 
Bedingungen erfüllen.

Begründung

Auch minderjährige Opfer des Menschenhandels müssen die Möglichkeit bekommen, mit der 
Polizei und der Justiz zusammenzuarbeiten. Minderjährige machen einen zunehmenden Anteil 
der Opfer insgesamt aus. Dies nicht zu berücksichtigen hieße, dass Minderjährige für 
Menschenhändler noch attraktiver würden. Dem Kindeswohl muss jedoch gebührend 
Rechnung getragen werden, wie dies in Artikel 14 dieser Richtlinie festgelegt ist.

Änderungsantrag 14
Artikel 3 Absatz 2a (neu)

3. Sofern Minderjährigen Schutz gewährt 
wird, sorgen die Mitgliedstaaten dafür, 
dass sie von anerkannten, zuständigen 
Nichtregierungsorganisationen betreut 
werden.

Begründung

Minderjährige bilden eine verletzliche Opferkategorie. Es sollte empfohlen werden, dass 
anerkannte Nichtregierungsorganisationen bei der Betreuung gerade dieser Opfer eine 
wichtige Rolle erhalten. 

Änderungsantrag 15
Artikel 4

Diese Richtlinie findet unbeschadet des 
Schutzes Anwendung, der Flüchtlingen, 
Personen unter subsidiärem Schutz und 
Personen, die um internationalen Schutz 
nachsuchen im Einklang mit dem 
internationalen Flüchtlingsrecht gewährt 
wird; sie berührt auch keine sonstigen 
Menschenrechtsinstrumente.

Diese Richtlinie findet unbeschadet des 
Schutzes Anwendung, der Flüchtlingen, 
Personen unter subsidiärem Schutz und 
Personen, die um internationalen Schutz 
nachsuchen im Einklang mit dem 
internationalen Flüchtlingsrecht gewährt 
wird; sie berührt auch keine sonstigen 
Menschenrechtsinstrumente, insbesondere 
etwa die Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union und die Europäische 
Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten.
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Begründung

Es ist wichtig, die bedeutendsten Quellen für den Schutz der Menschenrechte in der 
Europäischen Union explizit zu nennen.

Änderungsantrag 16
Artikel 7

Personen, die von den zuständigen Behörden 
als Opfer im Sinne von Artikel 1 angesehen 
werden, müssen unverzüglich über die 
Möglichkeit des Erhalts eines nach dieser 
Richtlinie vorgesehenen kurzfristigen 
Aufenthaltstitels informiert werden.

Personen, die von den zuständigen Behörden 
als Opfer im Sinne von Artikel 1 angesehen 
werden, müssen unverzüglich in einer 
Sprache, die sie verstehen, über die 
Möglichkeit des Erhalts eines nach dieser 
Richtlinie vorgesehenen kurzfristigen 
Aufenthaltstitels informiert werden.

Begründung

Es wichtig, dass die Opfer die Tragweite und die Bedingungen in Bezug auf die Möglichkeit, 
einen kurzfristigen Aufenthaltstitel zu erhalten, verstehen.

Änderungsantrag 17
Artikel 7 Absatz 2a (neu)

 Während der Erstbetreuung können die 
von den Mitgliedstaaten anerkannten 
Nichtregierungsorganisationen eine 
besondere Rolle bei der Gewährung von 
Unterstützung im Sinne von Artikel 9 
übernehmen.

Begründung

Den von den Behörden anerkannten Nichtregierungsorganisationen kommt eine wichtige 
Rolle im Hinblick auf erste Hilfestellungen für die Opfer zu. Sie spielen oft auch eine wichtige 
Rolle bei der Erstbetreuung eines Opfers.

Änderungsantrag 18
Artikel 7a (neu)

Artikel 7 a (neu)
Wenn die Behörden Personen als Opfer im 
Sinne von Artikel 1 ansehen, können sie 
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kompetente nichtstaatliche Organisationen 
und Vereinigungen zu Rate ziehen. 

Begründung

Zuständige nichtstaatliche Organisationen, die über erhebliche Kenntnisse und Erfahrungen 
verfügen, können den Behörden helfen, Opfer zu erkennen.

Änderungsantrag 19
Artikel 8 Absatz 1

1. Eine Bedenkzeit von 30 Tagen zur 
Entscheidung über die Zusammenarbeit mit 
den zuständigen Behörden wird dem Opfer 
ab dem Zeitpunkt zugestanden, ab dem es 
alle Beziehungen zu den mutmaßlichen 
Urhebern der Straftaten gemäß Artikel 2 
Absatz b und c abbricht.

1. Eine Bedenkzeit von 30 Tagen zur 
Entscheidung über die Zusammenarbeit mit 
den einschlägigen zuständigen Behörden 
wird dem Opfer ab dem Zeitpunkt 
zugestanden, ab dem es alle Beziehungen zu 
den mutmaßlichen Urhebern der Straftaten 
gemäß Artikel 2 Absatz b und c abbricht 
und das Opfer an eine anerkannte 
nichtstaatliche Organisation verwiesen 
wurde.

Begründung

Es ist zu empfehlen, dass die Bedenkzeit ab dem Zeitpunkt gilt, ab dem das Opfer zu einer vom 
Mitgliedstaat anerkannten nichtstaatlichen Organisation Kontakt aufgenommen hat oder an 
eine solche Organisation verwiesen wurde (zum Beispiel von der Polizei).

Änderungsantrag 20
Artikel 8 Absatz 4

4 Der Staat kann im Interesse der 
öffentlichen Ordnung und der inneren 
Sicherheit oder, wenn die Person den 
Kontakt mit den Verantwortlichen der Taten 
gemäß Artikel 2 Buchstaben b) und c) 
wiederaufgenommen hat, jederzeit die 
Bedenkzeit beenden.

4. Der Staat kann im Interesse der 
öffentlichen Ordnung und der inneren 
Sicherheit oder, wenn die Person den 
Kontakt mit den Verantwortlichen der Taten 
gemäß Artikel 2 Buchstaben b) und c) 
wiederaufgenommen hat, jederzeit die 
Bedenkzeit beenden, es sei denn, der 
Kontakt wurde von den Behörden als Teil 
der Ermittlungen oder der Strafverfolgung 
gebilligt. 
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Begründung

Es wäre ungerecht, ein Opfer zu bestrafen, wenn die Menschenhändler gegen dessen Willen 
Kontakt zu ihm/ihr aufnehmen. In bestimmten Fällen könnte der Kontakt zu den 
Menschenhändlern sogar nützlich sein für die Ermittlungen oder die Strafverfolgung. Es 
sollte daher den Mitgliedstaaten überlassen werden, zu entscheiden, ob und wann es 
unbedingt notwendig ist, alle Kontakte abzubrechen und ob und wann die zuständigen 
Behörden den Kontakt zu den Menschenhändlern als Teil der Ermittlungen oder der 
Strafverfolgung genehmigen können.

Änderungsantrag 21
Artikel 8 Absatz 4a (neu)

 4a. Die Bedenkzeit von 30 Tagen kann 
nur aus schwerwiegenden Gründen 
verlängert werden.

Begründung

Die Frist von 30 Tagen für die Bedenkzeit ist eine seriöse Frist. Nur in Ausnahmefällen, 
beispielsweise wenn ein Opfer aus psychologischen, medizinischen oder praktischen Gründen 
nicht im Stande ist, eine Klage einzureichen, sollte eine längere Bedenkzeit zugebilligt werden 
können.

Änderungsantrag 22
Artikel 9 Absatz –1 (neu)

-1. Die Mitgliedstaaten schützen die 
Privatsphäre und Identität der Personen, 
die an einem Gerichtsverfahren teilnehmen 
und gewährleisten besonders den 
nichtöffentlichen Charakter solcher 
Verfahren.

Begründung

Personen, die in einem Gerichtsverfahren aussagen, haben in erster Linie einen Anspruch 
darauf, vor Einschüchterungsversuchen und/oder Repressionen geschützt zu werden. Die 
Vertraulichkeit dieser Verfahren ist eine elementare Vorsichtsmaßregel.

Änderungsantrag 23
Artikel 9 Absatz 1
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1. Unbeschadet der Anwendung von 
Maßnahmen zum Schutz von Opfern und 
Zeugen sorgen die Mitgliedstaaten dafür, 
dass das Opfer angemessen untergebracht 
wird, Zugang zur medizinischen und 
psychologischen Notversorgung sowie zu 
unaufschiebbaren medizinischen 
Behandlungen hat und, sofern es nicht über 
ausreichende Mittel verfügt, die notwendige 
Unterstützung in Form von Sozialleistungen 
und Leistungen zur Sicherung des 
Lebensunterhalts erhält. Sie tragen den 
speziellen Bedürfnissen besonders 
schutzbedürftiger Personen Rechnung.

1. Unbeschadet der Anwendung von 
Maßnahmen zum Schutz von Opfern und 
Zeugen sorgen die Mitgliedstaaten dafür, 
dass das Opfer angemessen untergebracht 
wird, Zugang zur medizinischen und 
psychologischen Versorgung hat und, sofern 
es nicht über ausreichende Mittel verfügt, 
die notwendige Unterstützung in Form von 
Sozialleistungen und Leistungen zur 
Sicherung des Lebensunterhalts erhält. Sie 
tragen den speziellen Bedürfnissen 
besonders schutzbedürftiger Personen wie 
Minderjährige, Frauen, insbesondere 
Schwangerer und Behinderte, Rechnung.

Begründung

Die medizinische und psychologische Versorgung sollte alle Formen der Behandlung und 
Versorgung umfassen, die auch Inländern zusteht. Zudem wiederholt sich diese Bestimmung 
in Artikel 13, in dem die medizinische und psychologische Versorgung genannt wird, die den 
Personen zusteht, die im Besitz eines kurzfristigen Aufenthaltstitels sind.

Änderungsantrag 24
Artikel 9 Absatz 2a (neu)

 9. Bei der Gewährung von Hilfe für das 
Opfer können von dem Mitgliedstaat 
anerkannte 
Nichtregierungsorganisationen eine 
wichtige Rolle spielen.

Begründung

Staatlich anerkannte Nichtregierungsorganisationen können bei der Hilfestellung auf Grund 
ihrer Erfahrung und Sachkunde eine wichtige Rolle spielen. Die Mitgliedstaaten müssen 
jedoch für ausreichende Finanzierungsmöglichkeiten sorgen.

Änderungsantrag 25
Artikel 10

Artikel 10 Erteilung und Verlängerung des 
Aufenthaltstitels

Artikel 10 Erteilung und Verlängerung des 
Aufenthaltstitels
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1. Die Ermittlungs- oder Strafverfolgungs-
behörde hat unverzüglich, spätestens jedoch 
10 Tage nach Ablauf der Frist von 30 Tagen, 
darüber zu entscheiden, ob

1. Die Ermittlungs- oder Strafverfolgungs-
behörde hat unverzüglich, spätestens jedoch 
10 Tage nach Ablauf der Frist von 30 Tagen, 
festzustellen, ob

a) die Anwesenheit des Opfers zweckmäßig 
ist;

a) die Anwesenheit des Opfers zweckmäßig 
ist;

b) das Opfer seine Kooperationsbereitschaft 
gegenüber den Ermittlungs- oder 
Strafverfolgungsbehörden durch eine erste 
substanzielle Erklärung eindeutig bekundet 
hat, indem es Anzeige erstattet oder eine 
sonstige im innerstaatlichen Recht 
vorgesehene Handlung vorgenommen hat;

b) das Opfer seine Kooperationsbereitschaft 
gegenüber den Ermittlungs- oder 
Strafverfolgungsbehörden durch eine erste 
substanzielle Erklärung eindeutig bekundet 
hat, indem es Anzeige erstattet oder eine 
sonstige im innerstaatlichen Recht 
vorgesehene Handlung vorgenommen hat;

c) das Opfer alle Verbindungen zu den 
mutmaßlichen Urhebern der als Tatbestände 
gemäß Artikel 2 einzustufenden Straftaten 
abgebrochen hat.

c) das Opfer alle Verbindungen zu den 
mutmaßlichen Urhebern der als Tatbestände 
gemäß Artikel 2 einzustufenden Straftaten 
abgebrochen hat, es sei denn, die 
zuständigen Behörden  halten solche 
Kontakte für die Ermittlung oder die 
Strafverfolgung für notwendig und haben 
dem Opfer gestattet, die Kontakte 
weiterzuführen.

2. Ein kurzfristiger Aufenthaltstitel wird 
erteilt, wenn

2. Ein kurzfristiger Aufenthaltstitel wird 
erteilt, wenn

a) die Ermittlungs- oder 
Strafverfolgungsbehörde zu dem Urteil 
gelangt, dass die Kriterien nach Absatz 1 
erfüllt sind;

a) die Ermittlungs- oder 
Strafverfolgungsbehörde zu dem Urteil 
gelangt, dass die Kriterien nach Absatz 1 
erfüllt sind und

b) keinerlei Gründe im Zusammenhang mit 
dem Schutz der öffentlichen Ordnung und 
der inneren Sicherheit dagegen sprechen.

b) die Erteilung nicht dem Schutz der 
öffentlichen Ordnung und der inneren 
Sicherheit widerspricht. Die Tatsache, dass 
ein Opfer nicht (länger) über Papiere 
verfügt oder im Besitz gefälschter Papiere 
ist, steht der Gewährung einer befristeten 
Aufenthaltsgenehmigung nicht im Wege.

3. Der Aufenthaltstitel ist für die Dauer von 
sechs Monaten gültig. Er wird jeweils um 
sechs Monate verlängert, wenn die 
Bedingungen nach Absatz 2 weiterhin erfüllt 
sind.

3. Der Aufenthaltstitel ist für die Dauer von 
sechs Monaten gültig. Er wird jeweils um 
sechs Monate verlängert, wenn die 
Bedingungen nach Absatz 2 weiterhin erfüllt 
sind.

4. Wenn Mitgliedstaaten einen kurz-
fristigen Aufenthaltstitel einer Person 
erteilen, die als Opfer im Sinne der in 
Artikel 2 Buchstaben b) and c) beschriebe-
nen Straftaten mit einer Familie oder mit 

4. Bei der Erteilung eines Aufenthaltstitels 
sollten die Mitgliedstaaten die Erteilung 
eines für diesen Zeitraum begrenzten 
Aufenthaltstitels für das Opfer begleitende 
Familienangehörige oder 



PE 319.237 18/48 RR\482603DE.doc

DE

Personen, die als Familienangehörige 
behandelt werden, angesehen werden, 
sollten sie diesen Umstand bei der Prüfung 
der Möglichkeit der Erteilung eines 
Aufenthaltstitels aus humanitären 
Gründen in Betracht ziehen.

Familienangehörigen gleichgestellte 
Personen in Betracht ziehen.

5. Die von der Ermittlungs- oder 
Strafverfolgungsbehörde gemäß Absatz 1 
dieses Artikels gefällte Entscheidung ist 
ordnungsgemäß zu begründen. Gegen diese 
Entscheidung kann bei der dafür 
zuständigen Stelle Widerspruch eingelegt 
werden.

Begründung

Klarstellungen, insbesondere der Originalwortlaut des Absatzes 4 ist vollkommen 
unverständlich.

Änderungsantrag 26
Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe a

a) die Anwesenheit des Opfers 
zweckmäßig ist;

a) die Kooperation des Opfers mit der 
Entwicklungs- oder 
Strafverfolgungsbehörde wichtig ist;

Begründung

Die Formulierung „Anwesenheit für das Verfahren als zweckmäßig“ ist unverbindlich und 
vage. Für wen soll die Anwesenheit zweckmäßig sein, und wer beurteilt dies und nach 
welchen Kriterien? Die neue Formulierung ist sowohl spezifisch als auch unzweideutig.

Änderungsantrag 27
Artikel 12

Artikel 12 Erwerbstätigkeit, berufliche und 
allgemeine Bildung

entfällt

Die Mitgliedstaaten müssen Begünstigten 
des kurzfristigen Aufenthaltstitels den 
Zugang zum Arbeitsmarkt sowie zur 
beruflichen und allgemeinen Bildung 
erlauben.
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Begründung

Diese Bestimmung ist mit dem Ziel der Richtlinie, nämlich die Verfahrensbeteiligung des 
Opfers zu ermöglichen, nicht vereinbar. Stattdessen schafft sie einen eigenständigen 
Aufenthaltstitel für die Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit oder eines Studiums, wobei die 
Weiterführung nach Beendigung des Strafverfahrens im Rahmen der Beantragung eines 
neuen Aufenthaltstitels positiv zu berücksichtigen ist. Damit würde dem illegalen 
Einwanderer letztlich ein Rechtsanspruch auf einen Aufenthaltstitel entstehen. Das bedeutet 
letztlich, dass jeglicher illegale Einwanderer durch die Anzeige des Schleusers auf legalem 
Wege zu einem dauerhaften Aufenthaltstitel gelangen könnte.

Änderungsantrag 28
Artikel 13 Absatz 1

1. Die Mitgliedstaaten müssen sicherstellen, 
dass Begünstigte des kurzfristigen 
Aufenthaltstitels neben der in Artikel 9 
genannten Unterstützung und Versorgung 
Zugang zur primären 
Gesundheitsversorgung erhalten.

1. Die Mitgliedstaaten müssen garantieren, 
dass Begünstigte des kurzfristigen 
Aufenthaltstitels neben der in Artikel 9 
genannten Unterstützung und Versorgung 
Zugang zur primären 
Gesundheitsversorgung erhalten.

Begründung

Der Zugang der Begünstigten des kurzfristigen Aufenthaltstitels zur primären Gesundheits-
versorgung muss garantiert sein.

Änderungsantrag 29
Artikel 14 einleitender Satz 

Machen die Mitgliedstaaten von der in 
Artikel 3 Absatz 2 vorgesehenen 
Möglichkeit Gebrauch, gelten folgende 
Bestimmungen:

Für minderjährige Opfer gelten folgende 
Bestimmungen:

Begründung

Auch minderjährige Opfer des Menschenhandels müssen die Möglichkeit bekommen, mit der 
Polizei und der Justiz zusammenzuarbeiten. Minderjährige machen einen zunehmenden Anteil 
der Opfer insgesamt aus. Würde man dies nicht berücksichtigen, so hieße dies, dass sie für 
die Menschenhändler noch attraktiver würden. Das Kindeswohl muss jedoch gebührend 
berücksichtigt werden, entsprechend den drei Punkten von Artikel 14 der Richtlinie. 

Änderungsantrag 30
Artikel 15

Die Mitgliedstaaten können die Erteilung 
des kurzfristigen Aufenthaltstitels davon 

Die Mitgliedstaaten machen die Erteilung 
des kurzfristigen Aufenthaltstitels davon 
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abhängig machen, dass das Opfer an einem 
Programm teilnimmt, das seiner Integration 
im Aufnahmeland dient und gegebenenfalls 
eine Ausbildung ermöglicht, oder aber auf 
seine Rückkehr in das Herkunftsland oder 
ein anderes aufnahmewilliges Land 
vorbereitet.

abhängig, dass das Opfer an einem 
Programm teilnimmt, das seiner Integration 
im Aufnahmeland dient und gegebenenfalls 
eine Ausbildung ermöglicht, oder aber auf 
seine Rückkehr in das Herkunftsland oder 
ein anderes aufnahmewilliges Land 
vorbereitet.
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ihre 
Rechtssysteme Maßnahmen gegen 
Menschenhändler vorsehen, die es den 
Opfern ermöglichen, die Anerkennung des 
begangenen Verbrechens bzw. der Straftat 
oder des erlittenen Schadens und/oder eine 
Entschädigung zu erwirken.

Begründung

Das weitere Schicksal der Opfer über das Gerichtsverfahren hinaus ist der wichtigste Grund 
dafür, dass ihnen kurzfristige Aufenthaltstitel erteilt werden. Eine Wiedereingliederung ist nur 
dann möglich, wenn die Betreffenden als Opfer anerkannt werden. Im Übrigen sollte eine 
gerichtliche Klage, die ja Voraussetzung für die Erteilung eines Aufenthaltstitels ist, auch für 
die Opfer zu einem positiven Ergebnis führen.

Änderungsantrag 31
Artikel 15a (neu) 

Artikel 15 a (neu)
Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass  das Opfer den Ermittlungs- oder 
Strafverfolgungsbehörden während der 
Dauer des Verfahrens auch tatsächlich zur 
Verfügung steht.

Begründung

Zum Schutz der Interessen des Opfers ist es dringend zu empfehlen, dass das Opfer während 
der gesamten Dauer des Verfahrens schnell erreichbar ist.

Änderungsantrag 32
Artikel 16 Absatz 1

1. Der kurzfristige Aufenthaltstitel wird 
nicht verlängert, wenn die Bedingungen 

1. Der kurzfristige Aufenthaltstitel wird 
nicht verlängert, wenn die Bedingungen 
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gemäß Artikel 10 Absatz 2 nicht mehr 
erfüllt sind, das Verfahren aufgrund einer 
gerichtlichen Entscheidung eingestellt 
wurde oder, soweit anwendbar, der 
Begünstigte nicht an einem 
Wiedereingliederungsprogramm gemäß 
Artikel 15 teilnimmt. 

gemäß Artikel 10 Absatz 2 nicht mehr 
erfüllt sind, das Verfahren aufgrund einer 
gerichtlichen Entscheidung eingestellt und 
dabei die strafrechtliche Verfolgung der 
Händler oder Schmuggler eingestellt 
wurde, oder, soweit anwendbar, der 
Begünstigte nicht an einem 
Wiedereingliederungsprogramm gemäß 
Artikel 15 teilnimmt. 

Begründung

Es muss deutlich angegeben werden, um welche gerichtliche Entscheidung es geht.

Änderungsantrag 33
Artikel 16 Absatz 2

2. Nach Ablauf des kurzfristigen 
Aufenthaltstitels gelangt das allgemeine 
Ausländerrecht zur Anwendung. Stellt das 
Opfer einen Antrag auf einen 
anderweitigen Aufenthaltstitel, tragen die 
Mitgliedstaaten bei der Antragsprüfung 
seiner Kooperationsbereitschaft Rechnung.

2. Nach Ablauf des kurzfristigen 
Aufenthaltstitels gelangt das allgemeine 
Ausländerrecht zur Anwendung. Die 
Mitgliedstaaten stellen sicher, dass das 
Opfer unter den dafür in dem 
betreffenden Mitgliedstaat geltenden 
Bedingungen die Möglichkeit zur 
Einreichung eines Antrags auf Schutz 
während des Asylverfahrens hat. Stellt das 
Opfer einen Antrag auf einen 
Daueraufenthaltstitel, tragen die 
Mitgliedstaaten bei der Antragsprüfung 
seiner Kooperationsbereitschaft Rechnung.

Begründung

Es ist wichtig, dass eine Verknüpfung mit etwaigen Möglichkeiten des Schutzes für das Opfer 
erfolgt, wie es im Asylverfahren vorgesehen ist. Ferner muss beim Antrag auf einen 
Daueraufenthaltstitel der Kooperation des Opfers in dem Verfahren Rechnung getragen 
werden.

Änderungsantrag 34
Artikel 16 Absatz 2a (neu)

 3. Gegen die Entscheidung, den 
kurzfristigen Aufenthaltstitel nicht zu 
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verlängern, da die Bedingungen von 
Artikel 10 Absatz 2 nicht mehr erfüllt 
sind, kann bei der dafür zuständigen 
Instanz Widerspruch eingelegt werden.

Begründung

Das Opfer muss die Möglichkeit haben, gerichtlich gegen eine Entscheidung, den 
Aufenthaltstitel nicht zu verlängern, Widerspruch einzulegen, wenn diese Entscheidung wegen 
nicht länger gegebener Erfüllung der Bedingungen von Artikel 10 Absatz 2 gefällt wurde. 
Dies entspricht guter Rechtspflege. 

Änderungsantrag 35
Artikel 17 Buchstabe a

a) der Begünstigte hat wieder Kontakt zu 
den mutmaßlichen Tätern aufgenommen;

a) der Begünstigte hat wieder Kontakt zu 
den mutmaßlichen Tätern aufgenommen; 
dies gilt nicht, wenn dieser Kontakt von 
den zuständigen Behörden als Teil der 
Ermittlungen oder der Strafverfolgung 
genehmigt wurde;

Änderungsantrag 36
Artikel 17 Buchstabe c

c) Schutz der öffentlichen Ordnung und 
inneren Sicherheit.

c) Schutz der öffentlichen Ordnung und 
inneren Sicherheit Die Tatsache, dass ein 
Opfer keine Papiere (mehr) besitzt oder im 
Besitz gefälschter Papiere ist, kann nicht 
als einer der oben genannten Gründe 
betrachtet werden.
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Begründung

Dem Opfer, dem der Menschenhändler oder -schmuggler die Ausweispapiere o.ä. 
abgenommen hat, darf bei der Erwägung, den Aufenthaltstitel wieder einzuziehen, nicht zur 
Last gelegt werden, dass er oder sie eine Gefahr für die öffentliche Ordnung oder die innere 
Sicherheit darstellt, weil das Opfer die einzelstaatlichen Bedingungen im Hinblick auf das 
Aufenthaltsrecht, wie zum Beispiel den Besitz eines gültigen Dokuments für den 
Grenzübertritt, nicht erfüllt.

Änderungsantrag 37
Artikel 17 Unterabsatz 2 (neu)

 Der Entzug des Aufenthaltstitels muss 
ordnungsgemäß begründet werden.

Begründung

Bedarf keiner näheren Erläuterung.

Änderungsantrag 38
Artikel 17 Unterabsatz 2a (neu)

 Gegen eine Entscheidung auf Entzug 
eines Aufenthaltstitels kann bei dem 
zuständigen Gericht Widerspruch 
erhoben werden.

Begründung

Im Interesse einer ordentlichen Rechtspflege ist es wichtig, dass das Opfer die Möglichkeit 
hat, (gerichtlich) Widerspruch einzulegen.

Änderungsantrag 39
Artikel 20

1. Spätestens bis zum 30. Juni 2007 
erstattet die Kommission dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
Bericht über die Anwendung dieser 
Richtlinie in den Mitgliedstaaten und 
schlägt gegebenenfalls notwendige 
Änderungen vor. Die Mitgliedstaaten teilen 

1. Spätestens bis zum 30. Juni 2005 
erstattet die Kommission dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
Bericht über die Anwendung dieser 
Richtlinie in den Mitgliedstaaten und 
schlägt gegebenenfalls notwendige 
Änderungen vor. Die Mitgliedstaaten teilen 
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der Kommission alle für die Erstellung 
dieses Berichts sachdienlichen Angaben 
mit.

der Kommission alle für die Erstellung 
dieses Berichts sachdienlichen Angaben 
mit.

2. Nach Vorlage des Berichts gemäß 
Absatz 1 erstattet die Kommission dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
mindestens alle drei Jahre Bericht über die 
Anwendung dieser Richtlinie in den 
Mitgliedstaaten.

2. Nach Vorlage des Berichts gemäß 
Absatz 1 erstattet die Kommission dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
mindestens alle zwei Jahre Bericht über die 
Anwendung dieser Richtlinie in den 
Mitgliedstaaten.
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BEGRÜNDUNG

Mit Schreiben vom 21. Februar 2002 konsultierte der Rat das Europäische Parlament zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über die Erteilung kurzfristiger Aufenthaltstitel für 
Opfer der Beihilfe zur illegalen Einwanderung und des Menschenhandels, die mit den 
zuständigen Behörden kooperieren. Dieser Vorschlag wurde dem Europäischen Parlament 
gemäß Artikel 67 Absatz 1 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft vom 
Rat vorgelegt. 

Der institutionelle Rahmen

Mit dem Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam hat sich die Europäische Union zum Ziel 
gesetzt, einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts aufzubauen, so steht es in 
Artikel 2, 4. Spiegelstrich, des EU-Vertrags. Dieser Raum wird unter Titel VI des EU-
Vertrags und unter Titel IV im dritten Teil des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft (EG-Vertrag) näher ausgeführt. Gemäß Artikel 61 EG-Vertrag erlässt der Rat 
mit Blick auf den schrittweisen Aufbau eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des 
Rechts Maßnahmen im Bereich Asyl und Einwanderung. In Artikel 63 Absatz 1 Ziffer 3 steht 
unter anderem, dass dies auch Maßnahmen in Bezug auf illegale Einwanderung und illegalen 
Aufenthalt betrifft. Die Ziele eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts sind 
festgelegt und weiter ausgeführt im Wiener Aktionsplan bzw. in den Schlussfolgerungen des 
Europäischen Rats von Tampere vom 15./16. Oktober 1999. Der Europäische Rat zog den 
Schluss, die Europäische Union müsse unter anderem darauf bedacht sein, der illegalen 
Einwanderung Einhalt zu gebieten.1 Der Europäische Rat erklärte sich entschlossen, die 
illegale Einwanderung an ihrer Wurzel zu bekämpfen, insbesondere durch Maßnahmen gegen 
diejenigen, die Zuwanderer einschleusen oder wirtschaftlich ausbeuten. Die Interessen der 
Opfer derartiger Aktivitäten müssten gewahrt bleiben, wobei insbesondere die Probleme von 
Frauen und Kindern zu berücksichtigen seien.2 Die Bekämpfung der illegalen Einwanderung 
war auch ein wichtiges Thema auf der Tagung des Europäischen Rats von Sevilla vom 21./22. 
Juni 2002. In den Schlussfolgerungen dieser Tagung schlug der Europäische Rat vor, die 
Schaffung eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts in allen ihren Aspekten zu 
beschleunigen.3

Bekämpfung der illegalen Einwanderung

Auf internationaler Ebene

Bei der Bekämpfung von Schleuserkriminalität und Menschenhandel wurde durch die 
Unterzeichnung des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen die 
grenzüberschreitende Kriminalität und der zwei zugehörigen Protokolle ein wichtiger 
Fortschritt erzielt. Im ersten Protokoll geht es um die Verhütung, Bekämpfung und Ahndung 
von Menschenhandel, insbesondere von Frauen- und Kinderhandel. Das zweite behandelt das 
Einschleusen von Migranten auf dem Land-, Luft- und Seeweg.4

1 Schlussfolgerung 3 des Europäischen Rats von Tampere.
2 Schlussfolgerung 23 des Europäischen Rats von Tampere.
3 Schlussfolgerung 26 des Europäischen Rats von Sevilla.
4 http://www.odccp.org/odccp/crime_cicp_signatures_convention.html
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Auf der Ebene des Europäischen Parlaments

Das Europäische Parlament blickt bei der Bekämpfung des Menschenhandels und der 
illegalen Einwanderung und insbesondere bei der Hervorhebung der Stellung von 
schutzbedürftigen Personen wie Frauen und Kindern auf eine lange Tradition zurück. 1996 
forderte das Europäische Parlament mit Blick auf Hilfe für die Opfer bereits, Maßnahmen zu 
treffen, um die Sicherheit und die Würde der Opfer zu wahren, unter anderem durch Erteilung 
einer befristeten Aufenthaltsgenehmigung aus humanitären Gründen.1

2000 empfahl das Europäische Parlament die Einführung einer gemeinsamen EU-Politik, die 
sich auf die Ausarbeitung eines Rechtsrahmens und die Durchsetzung der Rechtsvorschriften, 
Gegenmaßnahmen, strafrechtliche Verfolgung und Bestrafung der Täter sowie auf Prävention, 
den Schutz und die Unterstützung der Opfer konzentriert.2 Das Europäische Parlament 
forderte die Kommission auf, Maßnahmen zum Schutz unter anderem der Opfer von 
Menschenhandel zu treffen und ihnen eine befristete Aufenthaltserlaubnis zu gewähren.3 
Ferner rief das Europäische Parlament in einem Bericht von 2001 dazu auf, Opfern des 
Menschenhandels, die nicht über ausreichende Mittel verfügen, Unterstützung zukommen zu 
lassen.4

Der Kommissionsvorschlag

Rechtsgrundlage

Der Vorschlag der Kommission stützt sich auf Artikel 63 Absatz 1 Ziffer 1 des EG-Vertrags. 
Da es um eine allgemeine Maßnahme zur Einwanderungspolitik geht, ist diese Grundlage 
offenbar richtig gewählt.

Der Inhalt des Kommissionsvorschlags

Der Vorschlag für die Richtlinie zielt darauf ab, das Instrumentarium zur Bekämpfung der 
illegalen Einwanderung und des Menschenhandels dadurch zu stärken, dass für Opfer der 
Beihilfe zur illegalen Einwanderung und des Menschenhandels ein kurzfristiger 
Aufenthaltstitel eingeführt wird. 

Diese Opfer sollen so motiviert werden, an der Aufdeckung und Verfolgung der Urheber 
dieser Straftaten mitzuarbeiten. Die Richtlinie sieht hierfür ein Verfahren vor, worin dem 
Opfer Bedenkzeit zugestanden wird, innerhalb derer es entscheiden kann, ob es an der 
Aufdeckung der Täter mitarbeitet oder nicht. Unter bestimmten Bedingungen kann ein 
kurzfristiger Aufenthaltstitel erteilt werden. So muss die Ermittlungs- und 
Strafverfolgungsbehörde zu dem Urteil gelangen, dass die Anwesenheit des Opfers 
zweckmäßig ist, und das Opfer erklären, dass es zur Zusammenarbeit bereit ist. Außerdem 
müssen alle Verbindungen zu den mutmaßlichen Urhebern der Straftaten abgebrochen 
werden. Die Mitgliedstaaten erteilen dem Inhaber eines Aufenthaltstitels Zugang 
beispielsweise zum Arbeitsmarkt sowie zur allgemeinen und beruflichen Bildung. Ferner hat 

1 Siehe A4-0326/95, ABl. C 32/88 vom 5.2.1996.
2 Bericht Sörensen vom 19. Mai 2000, A5-0127/2000.
3 Bericht Sörensen, Ziffern 9 und 20.
4 Bericht Klamt vom 12. Juni 2001.
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das Opfer Zugang zu einer angemessenen Unterkunft und zu medizinischer und 
psychologischer Versorgung. Ziel ist es, das Opfer wehrhaft zu machen und ihm zu helfen, 
sich von den Menschenhändlern bzw. Schleusern zu lösen. Außerdem soll dem Opfer 
geholfen und ermöglicht werden, ein neues Leben aufzubauen.

Bemerkungen der Berichterstatterin

Menschenhändler und Schleuser nutzen die verletzliche soziale und wirtschaftliche Lage der 
Opfer aus. Die Opfer werden oft mit falschen Versprechen getäuscht und beispielsweise 
mittels Inseraten von Vermittlern angelockt, in den „reichen Westen“ zu kommen, um als 
Tänzer(in), Mitarbeiter(in) im Hotel- und Gaststättengewerbe, Friseuse, Bauhandwerker u. Ä. 
zu arbeiten. Außerdem wissen sie oft nichts von den erbärmlichen Umständen, unter denen sie 
arbeiten müssen. Sie sind oft Opfer von Gewalt, Bedrohung, Misshandlung und 
Freiheitsberaubung und müssen oft hohe Schulden zurückzahlen, um die Kosten des 
Transports und der Dokumente zu bestreiten. Allgemein betrachtet unterstützt die 
Berichterstatterin daher das, was im Vorschlag der Kommission zum Ausdruck gebracht wird, 
voll und ganz. Es ist wichtig, dass im Verbund der Union Rechtsvorschriften zuwege gebracht 
werden, und in diesem Sinne soll diese Richtlinie ein erster Schritt sein. Allerdings hält es die 
Berichterstatterin für notwendig, am Wortlaut des Vorschlags einige Verfeinerungen 
vorzunehmen. Die Kommission hat sich dafür entschieden, dass ihre Richtlinie sowohl 
Menschenhandel als auch Schleuserkriminalität betreffen soll. Die Berichterstatterin begrüßt 
diese Entscheidung. In der Praxis ist es oft sehr schwierig, die Grenze zwischen 
Schleuserkriminalität und Menschenhandel genau zu ziehen, da sich beide oft überschneiden. 
Die Menschen kommen über eine Zeitarbeitsagentur oder ein Reisebüro her, um gleich bei 
der Ankunft festzustellen, dass sie in die Hände von Kriminellen geraten sind. Was die 
Definition der Begriffe anbelangt, möchte die Berichterstatterin einen Vorschlag zur 
Definition der Schleuserkriminalität unterbreiten. Sie lehnt sich an das im Dezember 2000 
unterzeichnete Protokoll der Vereinten Nationen an.1 Außerdem würde sie für die Richtlinie 
einen vereinfachten Titel vorschlagen: „Richtlinie des Rates über die kurzfristigen 
Aufenthaltstitel, die Opfern von Schleuserkriminalität und Menschenhandel erteilt werden, 
die mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten“. Ihrer Ansicht nach wird mit diesem 
Titel die Tragweite des Rechtsinstruments deutlicher. Anstelle des komplizierten Begriffs 
„Beihilfe zur illegalen Einreise“ zieht die Berichterstatterin „Schleuserkriminalität“ vor. Zur 
Bestimmung dieses Begriffs schließt sie sich dem UN-Protokoll gegen das Einschleusen von 
Menschen an. Im Vorschlag ist die Rede von einer 30-tägigen Bedenkzeit für das Opfer, 
innerhalb derer es sich für eine Zusammenarbeit entscheiden kann. Diese dem Anschein nach 
kurze Frist unterstützt die Berichterstatterin voll und ganz. 

Die Praxis belegt, dass Opfer, die zur Zusammenarbeit bereit sind, dies meistens recht schnell 
entscheiden würden. Eine längere Frist würde wohl oft zu „Verfahrens-Shopping“ führen. 
Dies bedeutet, dass das Opfer dann auf andere Weise nach einer Lösung sucht, um im Land 
bleiben zu können. Dabei handelt es sich fast immer um für das Opfer selbst ungünstige 
Lösungen. Überdies kann das „Verfahrens-Shopping“ nicht nur von einem Opfer, sondern 
sicherlich auch von Menschenhändlern betrieben werden. Für die Ermittlung und 
Strafverfolgung gegen Schleuser und Menschenhändler ist dies kontraproduktiv, weil 

1 Protokoll gegen das Einschleusen von Migranten auf dem Land-, Luft- und Seeweg.
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hierdurch wertvolle Zeit verloren geht. Nur in außergewöhnlichen und begründeten Fällen 
kann die Bedenkzeit verlängert werden, insbesondere aus medizinischen oder 
Sicherheitsgründen im Zusammenhang mit dem Opfer oder dessen Familienangehörigen oder 
Bekannten. Die Berichterstatterin möchte ferner anregen, dem Schutz von Minderjährigen 
besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Sie sind eine besonders schutzbedürftige Gruppe. 
Behördlich anerkannten NGOs sollte hinsichtlich des Schutzes für die Opfer eine aktive Rolle 
zuerkannt werden. Hierin liegt auch eine wichtige Aufgabe für die Behörden, die eng mit den 
NGOs zusammenarbeiten müssten. Der Staat muss für ausreichende Auffangeinrichtungen 
sorgen, wo Opfern geholfen werden kann und wo sie von NGOs betreut werden können. 
Überdies müssten die Behörden ausreichende Finanzmittel bereitstellen, um den Opfern Hilfe 
leisten zu können. Es sollten Aktionsprogramme geschaffen werden, die darauf ausgerichtet 
sind, die Opfer bei ihrem Bemühen, ein neues Leben in der Gesellschaft aufzubauen, zu 
betreuen. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, die Rolle der nichtstaatlichen 
Organisationen hervorzuheben, insbesondere der Organisationen, die auf lokaler Ebene tätig 
sind. Eine gutes gegenseitiges Verhältnis, Anerkennung der spezifischen Aufgaben und 
Zuständigkeiten zwischen Behörden und nichtstaatlichen Organisationen sind bei der 
Bekämpfung des Menschenhandels und des Menschenschmuggels von ausschlaggebender 
Bedeutung, Anzustreben ist ein Gleichgewicht in Bezug auf Unabhängigkeit, Fähigkeit zur 
Selbsthilfe und spezielle Zuständigkeiten.

Am wichtigsten ist nach Auffassung der Berichterstatterin, dass es um ein ausgewogenes 
Instrument geht, das sowohl dem Opfer als auch den Behörden nützen soll. Sie tragen eine 
gemeinsame Verantwortung. Die von der Berichterstatterin vorgeschlagenen 
Änderungsanträge gehen von diesem Gleichgewicht aus. Die Frist für die Umsetzung der 
Richtlinie läuft am 30. Juni 2003 ab.
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MINDERHEITENANSICHT

von Ilka Schröder

zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über die Erteilung kurzfristiger 
Aufenthaltstitel für Opfer der Beihilfe zur illegalen Einwanderung und des Menschenhandels, 
die mit den zuständigen Behörden kooperieren (KOM(2002) 0071 – C5-0085/2002 – 
2002/0043(CNS))

Wir unterstützen den Gedanken, den Opfern des Menschenhandels zu helfen. In dieser 
Richtlinie geht es jedoch nicht allein um diesen Aspekt.
Es muss klar unterschieden werden zwischen "Menschenhandel" und "Menschenschmuggel". 
Menschenhandel impliziert meistens die Zustimmung der Person, die in die EU geschleust 
werden soll, bedeutet jedoch zu einem späteren Zeitpunkt Ausbeutung zu Gewinnzwecken 
über das normale kapitalistische Maß hinaus. Menschenschmuggel kann ein Akt des 
Ungehorsams gegenüber der Festung Europa sein, in dem Bemühen, die hohe Mauer der 
Grenzkontrollen, die die EU errichtet hat, zu überwinden. "Illegale Einwanderung" ist 
lediglich die verständliche Reaktion auf die Bemühungen der EU, sich gegen die 
Migrationsströme abzuschirmen, die sich aus der globalen Armut, aus Krieg und aus der 
kapitalistischen Ausbeutung ergeben, für die die EU zu einem erheblichen Teil selbst 
verantwortlich ist. In der Tat ist die sogenannte "illegale Einwanderung" die einzige 
Möglichkeit, das Hoheitsgebiet der EU zu erreichen, und sollte daher nicht kriminalisiert 
werden. Stattdessen müssen wir den freien Zugang zur EU sicherstellen, damit das Recht auf 
Asyl in Anspruch genommen werden kann. 

Wenn wir den Opfern des Menschenhandels, der Ausbeutung und anderer moderner Formen 
der Sklaverei wirklich helfen wollen, sollten wir uns nicht hinter den Interessen europäischer 
Strafverfolgungsbehörden verstecken und Opfer auf zynische Weise mit kurzfristigen 
Aufenthaltstiteln abspeisen. Der Staat sollte die Opfer nicht unter Druck setzen, mit der 
Polizei und den Ermittlungsbehörden zusammenzuarbeiten, indem er droht, sie auszuweisen.

Stattdessen sollte ein umfassender Opferschutz in erster Linie eine 
Daueraufenthaltsgenehmigung, insbesondere den Zugang zu Asylverfahren und den 
uneingeschränkten und gleichberechtigten Zugang zu ärztlicher Versorgung und 
Sozialleistungen gewährleisten, und zwar ohne Bedingungen. Alles andere mag für die 
europäischen Staatsanwälte gut sein, reicht aber für die Opfer des Menschenhandels nicht 
aus.
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9. Oktober 2002

STELLUNGNAHME DES AUSSCHUSSES FÜR RECHT UND BINNENMARKT

für den Ausschuss für die Freiheiten und Rechte der Bürger, Justiz und innere 
Angelegenheiten

zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über die Erteilung kurzfristiger 
Aufenthaltstitel für Opfer der Beihilfe zur illegalen Einwanderung und des Menschenhandels, 
die mit den zuständigen Behörden kooperieren 
(KOM(2002)0071 – C5-0085/2002 – 2002/0043(CNS))

Verfasser der Stellungnahme: Ioannis Koukiadis

VERFAHREN

In seiner Sitzung vom 26. Februar 2002 benannte der Ausschuss für Recht und Binnenmarkt 
Ioannis Koukiadis als Verfasser der Stellungnahme.

Der Ausschuss prüfte den Entwurf einer Stellungnahme in seinen Sitzungen vom 
10. September und 30. September 2002.

In der letztgenannten Sitzung nahm er die nachstehenden Änderungsanträge einstimmig an.

Bei der Abstimmung waren anwesend: Giuseppe Gargani (Vorsitzender), Willi Rothley  
(stellvertretender Vorsitzender), Ioannis Koukiadis (stellvertretender Vorsitzender und 
Verfasser der Stellungnahme), Luis Berenguer Fuster (in Vertretung von Carlos Candal), 
Ward Beysen, Michel J.M. Dary, Bert Doorn, Raina A. Mercedes Echerer (in Vertretung von 
Heidi Anneli Hautala), Janelly Fourtou, Fiorella Ghilardotti, José María Gil-Robles Gil-
Delgado, Malcolm Harbour, Klaus-Heiner Lehne, Hans-Peter Mayer (in Vertretung von 
Rainer Wieland), Manuel Medina Ortega, Fernando Pérez Royo (in Vertretung von Maria 
Berger gemäß Art. 153 Abs. 2 der Geschäftsordnung), Marianne L.P. Thyssen, Diana Wallis 
und Stefano Zappalà.
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KURZE BEGRÜNDUNG

1. Ausmaß des Problems "Menschenhandel" und "Menschenschmuggel" und Opferstruktur

Schätzungen der Internationalen Organisation für Migration (IOM) zufolge werden jährlich  
700.000 bis 2 Millionen Frauen und Kinder Opfer des weltweiten Menschenhandels. 
Personen, die in ein anderes Land eingeschleust werden, könnten als Beteiligte an einer 
strafbaren Handlung betrachtet werden. In Wirklichkeit aber sind die Menschen, die von 
Gruppen, die der organisierten Kriminalität angehören, eingeschleust werden, oftmals in 
ökonomischer, physischer oder anderer Hinsicht Opfer. Häufig werden sie im Hinblick auf 
das Zielland getäuscht, und mitunter werden sie im Zielland zu Prostitution und kriminellen 
Handlungen gezwungen, um für die Ausgaben aufkommen zu können. In diesem Fall 
begehen die Gruppen des organisierten Verbrechens zwei Straftaten: Schleuserkriminalität 
und Menschenhandel. 
In den letzten Jahrzehnten sind Schleuserkriminalität und Menschenhandel auf nationaler und 
internationaler Ebene zu wichtigen Betätigungsfeldern und Einkommensquellen krimineller 
Organisationen geworden. Dies hat solche Ausmaße angenommen, dass beispielsweise die 
Einschleusung in Europa ein wesentliches Element der Einwanderung geworden ist. Ein stän-
dig wachsendes Netzwerk zwischen verschiedenen Gruppen des organisierten Verbrechens 
gewährleistet eine erhebliche Rationalisierung und die vollständige Kontrolle der Schleuser-
kriminalität und des sich daran anschließenden Menschenhandels, von der Einschleusung bis 
hin zur Kontrolle der Märkte an sexuellen Dienstleistungen.

"Terre des Hommes" zufolge werden jedes Jahr 6.000 Kinder zwischen 12 und 16 Jahren zum 
Zwecke des sexuellen Missbrauchs, des Drogenhandels oder zum Betteln in Westeuropa 
eingeschleust1.
In der Bundesrepublik Deutschland etwa wurden im Jahr 2000 insgesamt 926 Opfer von Men-
schenhandel registriert, wovon 81,5 Prozent Staatsangehörige eines mittel- und osteuropäi-
schen Landes waren2. Alle waren Frauen.

Das frühere Jugoslawien ist zu einem Hauptziel des Menschenhandels und auch zu einem 
wichtigen Transit- und Umschlagplatz für Frauen aus Mittel- und Osteuropa geworden. Es 
gibt Anzeichen dafür, dass während der Kosovo-Krise Frauen und Mädchen von bewaffneten 
Banden entführt oder auf andere Weise aus den nordalbanischen Flüchtlingslagern 
weggelockt wurden. 

2. Warum eine Richtlinie?

In den meisten Fällen glaubt das potentielle Opfer der Menschenhändler, verleitet durch 
Versprechungen, es würde für eine legitime Beschäftigung oder eine Heirat im Ausland 
angeworben. Andere Opfer wissen, dass sie für die Sex-Industrie rekrutiert werden sollen und 
auch, dass sie die hohen Anwerbungs- und Transportkosten wieder zurückzahlen müssen. 
Menschenhändler versuchen in der Regel die Kontrolle über die Identität ihrer Opfer zu 
erlangen, indem sie ihnen deren Ausweispapiere wegnehmen. Dadurch, und dass sie in der 

1 "The Guardian" vom 12. Juli 2002, S. 6
2 Bundeskriminalamt, Lagebericht Menschenhandel 2000, S. 5
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Regel illegal eingereist sind, werden sie davon abgehalten, an einem normalen sozialen Leben 
teilzunehmen, aus Furcht vor Ausweisung.

Die Händler bürden den Opfern hohe Schulden auf, um sie zu kontrollieren und um durch sie 
dauerhaften Profit zu erzielen. Menschenhändler werden kaum verhaftet und eine strafrecht-
liche Verfolgung ist noch seltener. Diejenigen, die Opfer des Menschenhandels geworden 
sind, haben oft mehr Nach- als Vorteile, wenn sie mit der Justiz zusammenarbeiten. In 
zahlreichen Ländern werden diese Menschen eher als Straftäter denn als Opfer von Straftaten 
angesehen und wegen Verstoßes gegen die Einwanderungsvorschriften, Prostitution, 
Straftaten oder anderer Vergehen verfolgt, die in den entsprechenden Rechtsvorschriften als 
„Erregung öffentlichen Ärgernisses“, „Landstreicherei“ usw. bezeichnet werden. Das Fehlen 
angemessener Programme zum Zeugen- und Opferschutz kann zu verminderter Effizienz bei 
der Ermittlung und Strafverfolgung führen. Die eingeschleusten Personen haben also wenig 
Anreiz, mit den Behörden am Bestimmungsort zusammenzuarbeiten. 

Hier setzt die vorgeschlagene Maßnahme der Europäischen Kommission ein: Die Aussagen 
der Opfer von Menschenhandel vor Gericht sind für die Ermittlungen und für das 
Strafverfahren von ausschlaggebender Bedeutung.

Jedoch ist eine deliktsimmanente Gefährdung der Opferzeuginnen gegeben, da sie oftmals das 
ausschlaggebende Beweismittel gegen die Tatverdächtigen sind. Wenn aufgrund der Aussage 
der Frauen Ermittlungen in den Herkunftsländern geführt werden oder die dortigen Anwerber 
über festgenommene Tatverdächtige von der Aussage der Frauen erfahren, sind sie und ihre in 
den Herkunftsländern verbliebenen Familienangehörigen gefährdet. Daher ist es unbedingt 
notwendig, dass auch nach der Verhandlung für deren Sicherheit gesorgt wird. Diese für die 
Strafverfolgung der Hintermänner notwendige Sicherheit der Opfer kann nur im jeweiligen 
Aufenthaltsstaat der Europäischen Union gewährleistet werden. Daher können die Mitglied-
staaten nach Artikel 10 des Vorschlages den kooperationsbereiten Opfern Aufenthalts-
titel erteilen.

3. Rechtsgrundlage

Da es sich um eine einwanderungspolitische Maßnahme handelt, bestehen keine Einwände 
gegen Artikel 63, Absatz 1 Nummer 3 des EG-Vertrags.

4. Schlussfolgerung

Dem Vorschlag der Kommission kann mit einigen Änderungen zur Verbesserung der 
Rechtssicherheit zugestimmt werden.
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ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Recht und Binnenmarkt ersucht den federführenden Ausschuss für die 
Freiheiten und Rechte der Bürger, Justiz und innere Angelegenheiten, folgende 
Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen:

Vorschlag der Kommission1 Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Titel

Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über 
die Erteilung kurzfristiger Aufenthaltstitel 
für Opfer der Beihilfe zur illegalen 
Einwanderung und des Menschenhandels, 
die mit den zuständigen Behörden 
kooperieren

Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über 
die Erteilung kurzfristiger Aufenthaltstitel 
für Täter von Delikten im Zusammenhang 
mit der illegalen Einwanderung und für 
Opfer des Menschenhandels, die mit den 
zuständigen Behörden kooperieren

Begründung

Terminologische Änderung zur Klarstellung, sie gilt entsprechend für den ganzen Text. Die 
Richtlinie bezieht sich auf diejenigen Personen, die, obwohl sie selber Täter der illegalen 
Einwanderung sind, bei der Aufdeckung der Netzwerke illegaler Einwanderung helfen. Aus 
diesem Grunde genießen sie unter Umständen Straffreiheit, werden aber deswegen nicht zu 
Opfern einer Straftat.

Änderungsantrag 2
Erwägung 4

( 4) Auf Ebene der Europäischen 
Gemeinschaft stehen verschiedene 
Rechtsvorschriften zur Definition der 
Tatbestände der Beihilfe zur illegalen 
Einwanderung und des Menschenhandels 
(24) kurz vor der Annahme.

(24) Richtlinie .../.../EG des Rates [zur 
Definition der Beihilfe zur illegalen 
Einreise und zum unerlaubten 
Aufenthalt], ABl. L vom , S. 
[JAI(2000)22]; Rahmenbeschluss des 

entfällt

1 ABl. C 126 E vom 28.05.2002, S. 393 .
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Rates vom [...] [zur  Bekämpfung des 
Menschenhandels], ABl. L vom , S. 
[KOM(2000)854 vom 22. Januar 2000].

Begründung

Es ist juristisch fragwürdig, in einem Rechtsakt auf einen Gesetzentwurf Bezug zu nehmen, 
der noch nicht in Kraft ist bzw. dessen Inkrafttreten noch nicht abgeschlossen ist. Die hier 
gewählte Definition entspricht der Definition im Rahmen der französischen Initiative C5-
2002/0427, geändert durch den Ausschuss für die Freiheiten und Rechte der Bürger, Justiz 
und innere Angelegenheiten des Europäischen Parlaments.

Änderungsantrag 3
Erwägung 5

(5) Mit dieser Richtlinie wird ein 
Aufenthaltstitel für die Opfer der 
vorgenannten Straftaten eingeführt, der 
hinlänglich Anreize für eine Kooperation 
mit den zuständigen Behörden bietet und 
gleichzeitig an gewisse Voraussetzung 
geknüpft wird, um Missbrauch zu 
verhindern.

(5) Mit dieser Richtlinie wird ein 
Aufenthaltstitel für die Täter der illegalen 
Einwanderung und die Opfer des 
Menschenhandels eingeführt, der 
hinlänglich Anreize für eine Kooperation 
mit den zuständigen Behörden bietet und 
gleichzeitig an gewisse Voraussetzung 
geknüpft wird, um Missbrauch zu 
verhindern.

Begründung

Klarstellung. Änderungsantrag gilt für den ganzen Text.

Änderungsantrag 4
Erwägung 9

(9) Damit das Opfer die Abhängigkeit 
überwinden kann und gewährleistet ist, 
dass es nicht erneut zu dem kriminellen 
Netz Kontakt aufnimmt, umfasst der 
Aufenthaltstitel den Zugang zum 
Arbeitsmarkt, zur Berufsausbildung und 
zum Studium. Zu demselben Zweck können 
die Mitgliedstaaten vorsehen, dass Opfer, 
denen ein solcher Aufenthaltstitel erteilt 
worden ist, an Programmen zur Förderung 

entfällt
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ihrer Integration oder zur Vorbereitung auf 
ihre Rückkehr teilnehmen können.

Begründung

Folgeänderung zur Änderung des Artikel 12. Die Schaffung eines eigenständigen, den Zugang 
zum Arbeitsmarkt eröffnenden Aufenthaltstitels ist nicht Zweck dieser Richtlinie.

Änderungsantrag 5
Erwägung 12

(12) Das Ziel einen kurzfristigen 
Aufenthaltstitel für Opfer einzuführen, die 
Anzeige erstatten oder im Kampf gegen 
Menschenhändler und Schleuser mitwirken, 
kann von den Mitgliedstaaten nicht adäquat 
erreicht werden. Die einschlägigen 
kriminellen Vereinigungen operieren 
definitionsgemäß auf internationaler Ebene. 
Um gegen dieses Phänomen vorzugehen, 
haben eine Reihe von Mitgliedstaaten mit 
Erfolg Aufenthaltstitel für diejenigen 
eingeführt, die mit den Justizbehörden 
zusammenarbeiten. Es wäre jedoch 
verhängnisvoll, wenn die voneinander 
abweichenden einzelstaatlichen Maßnahmen 
zur Folge hätten, dass die internationalen 
Netze ihre Aktivitäten in jene Mitglied-
staaten verlagern, in denen sie auf weniger 
Schwierigkeiten stoßen oder weniger 
riskieren. Da, angesichts des Ausmaßes der 
Maßnahme, das angestrebte Ziel besser auf 
Gemeinschaftsebene erzielt werden kann, 
kann die Gemeinschaft Maßnahmen in 
Übereinstimmung mit dem in Artikel 5 EG-
Vertrag niedergelegten Subsidiaritätsprinzip 
ergreifen. In Übereinstimmung mit dem im 
gleichen Artikel niedergelegten Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatz geht die Richtlinie 
nicht über das zur Erreichung des Ziels 
Erforderliche hinaus.

(12) Das Ziel, einen kurzfristigen Aufent-
haltstitel für diejenigen illegalen 
Einwanderer oder diejenigen Opfer des 
Menschenhandels einzuführen, die Anzeige 
erstatten und im Kampf gegen Menschen-
händler und Schleuser mitwirken, kann von 
den Mitgliedstaaten nicht adäquat erreicht 
werden. Die einschlägigen kriminellen 
Vereinigungen operieren definitionsgemäß 
auf internationaler Ebene. Um gegen dieses 
Phänomen vorzugehen, haben eine Reihe 
von Mitgliedstaaten mit Erfolg beschränkte 
Aufenthaltstitel für diejenigen eingeführt, 
die mit den Justizbehörden zusammen-
arbeiten, um zu verhindern, dass die von-
einander abweichenden einzelstaatlichen 
Maßnahmen zur Folge hätten, dass die 
internationalen Netze ihre Aktivitäten in 
jene Mitgliedstaaten verlagern, in denen die 
strafrechtliche Verfolgung nicht auf dieses 
Mittel zurückgreifen kann. Da, angesichts 
des Ausmaßes der Maßnahme, das 
angestrebte Ziel besser auf Gemeinschafts-
ebene erzielt werden kann, kann die 
Gemeinschaft Maßnahmen in Überein-
stimmung mit dem in Artikel 5 EG-Vertrag 
niedergelegten Subsidiaritätsprinzip 
ergreifen. In Übereinstimmung mit dem im 
gleichen Artikel niedergelegten Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatz geht die Richtlinie 
nicht über das zur Erreichung des Ziels 
Erforderliche hinaus, insbesondere da kein 
eigenständiger Aufenthaltstitel für 
aussagebereite Mittäter geschaffen wird.
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Begründung

Klarstellung: Es geht im Fall der illegalen Zuwanderung nicht um Opferschutz, sondern um 
aussagebereite Täter, denen wegen des Wertes ihrer Aussage Strafminderung oder 
Strafbefreiung zugesagt wird.

Änderungsantrag 6
Artikel 1

Mit dieser Richtlinie soll ein kurzfristiger 
Aufenthaltstitel für Drittstaatsangehörige 
eingeführt werden, die Opfer von Delikten 
im Zusammenhang mit der Beihilfe zur 
illegalen Einwanderung oder des 
Menschenhandels sind (nachstehend als 
„Opfer“ bezeichnet) und bei der 
Bekämpfung der Urheber dieser Straftaten 
kooperieren.

Mit dieser Richtlinie soll ein kurzfristiger 
Aufenthaltstitel für Drittstaatsangehörige 
eingeführt werden, die entweder Täter von 
Delikten im Zusammenhang mit der 
illegalen Einwanderung oder Opfer des 
Menschenhandels sind (nachstehend als 
„Opfer“ bezeichnet) und bei der strafrecht-
lichen Verfolgung der Straftäter mit den 
Behörden der Mitgliedstaaten kooperieren.

Begründung

Terminologische Änderung zur Klarstellung, sie gilt entsprechend für den ganzen Text. Die 
Richtlinie bezieht sich auf diejenigen Personen, die, obwohl sie selber Täter der illegalen 
Einwanderung sind, bei der Aufdeckung der Netzwerke illegaler Einwanderung helfen. Aus 
diesem Grunde genießen sie unter Umständen Straffreiheit, werden aber deswegen nicht zu 
Opfern einer Straftat.

Änderungsantrag 7
Artikel 2 Buchstabe b

b) "Beihilfe zur illegalen Einwanderung": 
die Tatbestände, die in Artikel 1 und 2 der 
Richtlinie des Rates [zur Definition der 
Beihilfe zur illegalen Einreise und zum 
unerlaubten Aufenthalt] definiert sind;

b) "Beihilfe zur illegalen Einwanderung: 
die  vorsätzliche Erleichterung, durch 
unmittelbare oder mittelbare Beihilfe, der 
illegalen Einreise oder des unerlaubten 
Aufenthalts eines Ausländers, der nicht 
die Staatsangehörigkeit eines 
Mitgliedstaats der Europäischen Union 
besitzt, um einen direkten oder indirekten 
Vermögensvorteil zu erlangen.



RR\482603DE.doc 37/48 PE 319.237

DE

Begründung

Es ist juristisch fragwürdig, in einem Rechtsakt auf einen Gesetzentwurf Bezug zu nehmen, 
der noch nicht in Kraft ist bzw. dessen Inkrafttreten noch nicht abgeschlossen ist. Die hier 
gewählte Definition entspricht der Definition im Rahmen der französischen Initiative C5-
2002/0427, geändert durch den Ausschuss für die Freiheiten und Rechte der Bürger, Justiz 
und innere Angelegenheiten des Europäischen Parlaments.

Änderungsantrag 8
Artikel 2 Buchstabe c

c) "Menschenhandel": die Tatbestände, die 
in den Artikeln 1, 2 und 3 des 
Rahmenbeschlusses des Rates vom […] 
[zur Bekämpfung des 
Menschenhandels] definiert sind;

c) "Menschenhandel":

- die Anwerbung, Beförderung, 
Übereignung, Beherbergung oder 
Entgegennahme von Personen durch 
Drohungen oder Gewaltanwendung oder 
andere Formen von Zwang, Entführung, 
Betrug, Täuschung, Machtmissbrauch 
oder Missbrauch einer Position der 
Schwäche oder Ausführung oder Erhalt 
von Zahlungen oder Leistungen zur 
Erlangung der Zustimmung der Person, 
die Kontrolle über eine andere Person 
ausübt, zum Zweck der Ausbeutung. 
Ausbeutung beinhaltet mindestens die 
Ausbeutung der Prostitution anderer oder 
andere Formen der sexuellen 
Ausbeutung, Zwangsarbeit oder 
Zwangsdienste, Sklaverei oder der 
Sklaverei ähnliche Praktiken, 
Knechtschaft oder die Entnahme von 
Organen.
- die Anwerbung, Beförderung, 
Übereignung, Beherbergung oder 
Entgegennahme eines Kindes zum 
Zwecke der Ausbeutung;
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Begründung

Es ist juristisch fragwürdig, in einem Rechtsakt auf einen Gesetzentwurf Bezug zu nehmen, 
der noch nicht in Kraft ist bzw. dessen Inkrafttreten noch nicht abgeschlossen ist. Die hier 
gewählte Definition entspricht der Definition im Rahmen des Vorschlags KOM (2002)0854, 
geändert durch das Europäische Parlament in seiner Entschließung vom 12. Juni 2001.

Änderungsantrag 9
Artikel 5

Artikel 5 Nichtdiskriminierung entfällt
Die Mitgliedstaaten wenden diese 
Richtlinie ohne unterschiedliche 
Behandlung aus Gründen des Geschlechts, 
der Rasse, der Hautfarbe, der ethnischen 
oder sozialen Herkunft, genetischer 
Merkmale, der Sprache, der Religion oder 
Weltanschauung, politischer oder sonstiger 
Überzeugungen, der Zugehörigkeit zu einer 
nationalen Minderheit, des Vermögens, der 
Geburt, einer Behinderung, des Alters oder 
der sexuellen Ausrichtung an.

Begründung

Da alle Mitgliedstaaten der EU-Grundrechtscharta verpflichtet sind und darüber hinaus in 
ihren eigenen Rechtsordnungen über entsprechende Diskriminierungsverbote verfügen, 
erscheint die wörtliche Zitierung der Charta überflüssig.

Änderungsantrag 10
Artikel 8

Artikel 8 Bedenkzeit Artikel 8 Bedenkzeit
1. Eine Bedenkzeit von 30 Tagen zur 
Entscheidung über die Zusammenarbeit mit 
den zuständigen Behörden wird dem Opfer 
ab dem Zeitpunkt zugestanden, ab dem es 
alle Beziehungen zu den mutmaßlichen 
Urhebern der Straftaten gemäß Artikel 2 
Absatz b und c abbricht.

1. Eine Bedenkzeit von 30 Tagen zur 
Entscheidung über die Zusammenarbeit mit 
den zuständigen Behörden wird dem Opfer 
ab dem Zeitpunkt zugestanden, ab dem es 
alle Beziehungen zu dem der Begehung von 
Straftaten nach Artikel 2 Absatz b und c 
Verdächtigten abbricht.

2. Während dieser Frist und in Erwartung 
der Entscheidung der zuständigen 

2. Während dieser Frist und in Erwartung 
der Entscheidung der zuständigen 
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Ermittlungs- oder Strafverfolgungsbehörde 
gemäß Artikel 10 Absatz 1 wird ihm die in 
Artikel 9 vorgesehene Unterstützung und 
medizinische Versorgung gewährt und darf 
keine seine Person betreffende Rück-
führungsentscheidung vollstreckt werden.

Ermittlungs- oder Strafverfolgungsbehörde 
gemäß Artikel 10 Absatz 1 wird ihm die in 
Artikel 9 vorgesehene Unterstützung und 
medizinische Versorgung gewährt und darf 
keine seine Person betreffende Rück-
führungsentscheidung vollstreckt werden.

3. Aufgrund der Bedenkzeit ergibt sich 
aufgrund dieser Richtlinie kein 
Aufenthaltsrecht.

3. Aus der Inanspruchnahme der 
Bedenkzeit ergibt sich kein 
Aufenthaltsrecht.

4. Der Staat kann im Interesse der 
öffentlichen Ordnung und der inneren 
Sicherheit oder, wenn die Person den 
Kontakt mit den Verantwortlichen der 
Taten gemäß Artikel 2 Buchstaben b) und 
c) wiederaufgenommen hat, jederzeit die 
Bedenkzeit beenden.

4. Die Mitgliedstaaten können im Interesse 
der öffentlichen Ordnung und der inneren 
Sicherheit oder, wenn die Person den 
Kontakt mit dem Verdächtigten 
wiederaufgenommen hat, jederzeit die 
Bedenkzeit beenden.

Begründung

Sprachliche Klarstellungen.

Änderungsantrag 11
Artikel 10

Artikel 10 Erteilung und Verlängerung des 
Aufenthaltstitels

Artikel 10 Erteilung und Verlängerung des 
Aufenthaltstitels

1. Die Ermittlungs- oder Strafverfolgungs-
behörde hat unverzüglich, spätestens jedoch 
10 Tage nach Ablauf der Frist von 30 Tagen, 
darüber zu entscheiden, ob

1. Die Ermittlungs- oder Strafverfolgungs-
behörde hat unverzüglich, spätestens jedoch 
10 Tage nach Ablauf der Frist von 30 Tagen, 
festzustellen, ob

a) die Anwesenheit des Opfers zweckmäßig 
ist;

a) die Anwesenheit des Opfers zweckmäßig 
ist;

b) das Opfer seine Kooperationsbereitschaft 
gegenüber den Ermittlungs- oder 
Strafverfolgungsbehörden durch eine erste 
substanzielle Erklärung eindeutig bekundet 
hat, indem es Anzeige erstattet oder eine 
sonstige im innerstaatlichen Recht 
vorgesehene Handlung vorgenommen hat;

b) das Opfer seine Kooperationsbereitschaft 
gegenüber den Ermittlungs- oder 
Strafverfolgungsbehörden durch eine erste 
substanzielle Erklärung eindeutig bekundet 
hat, indem es Anzeige erstattet oder eine 
sonstige im innerstaatlichen Recht 
vorgesehene Handlung vorgenommen hat;

c) das Opfer alle Verbindungen zu den 
mutmaßlichen Urhebern der als Tatbestände 
gemäß Artikel 2 einzustufenden Straftaten 
abgebrochen hat.

c) das Opfer alle Verbindungen zu den 
mutmaßlichen Urhebern der als Tatbestände 
gemäß Artikel 2 einzustufenden Straftaten 
abgebrochen hat.
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2. Ein kurzfristiger Aufenthaltstitel wird 
erteilt, wenn

2. Ein kurzfristiger Aufenthaltstitel wird 
erteilt, wenn

a) die Ermittlungs- oder 
Strafverfolgungsbehörde zu dem Urteil 
gelangt, dass die Kriterien nach Absatz 1 
erfüllt sind;

a) die Ermittlungs- oder 
Strafverfolgungsbehörde zu dem Urteil 
gelangt, dass die Kriterien nach Absatz 1 
erfüllt sind und

b) keinerlei Gründe im Zusammenhang mit 
dem Schutz der öffentlichen Ordnung und 
der inneren Sicherheit dagegen sprechen.

b) die Erteilung nicht dem Schutz der 
öffentlichen Ordnung und der inneren 
Sicherheit widerspricht.

3. Der Aufenthaltstitel ist für die Dauer von 
sechs Monaten gültig. Er wird jeweils um 
sechs Monate verlängert, wenn die 
Bedingungen nach Absatz 2 weiterhin erfüllt 
sind.

3. Der Aufenthaltstitel ist für die Dauer von 
sechs Monaten gültig. Er wird jeweils um 
sechs Monate verlängert, wenn die 
Bedingungen nach Absatz 2 weiterhin erfüllt 
sind.

4. Wenn Mitgliedstaaten einen kurz-
fristigen Aufenthaltstitel einer Person 
erteilen, die als Opfer im Sinne der in 
Artikel 2 Buchstaben b) and c) beschriebe-
nen Straftaten mit einer Familie oder mit 
Personen, die als Familienangehörige 
behandelt werden, angesehen werden, 
sollten sie diesen Umstand bei der Prüfung 
der Möglichkeit der Erteilung eines 
Aufenthaltstitels aus humanitären 
Gründen in Betracht ziehen.

4. Bei der Erteilung eines Aufenthaltstitels 
sollten die Mitgliedstaaten die Erteilung 
eines für diesen Zeitraum begrenzten 
Aufenthaltstitels für das Opfer begleitende 
Familienangehörige in Betracht ziehen.

Begründung

Klarstellungen, insbesondere der Originalwortlaut des Absatzes 4 ist vollkommen 
unverständlich.

Änderungsantrag 12
Artikel 12

Artikel 12 Erwerbstätigkeit, berufliche und 
allgemeine Bildung

entfällt

Die Mitgliedstaaten müssen Begünstigten 
des kurzfristigen Aufenthaltstitels den 
Zugang zum Arbeitsmarkt sowie zur 
beruflichen und allgemeinen Bildung 
erlauben.
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Begründung

Diese Bestimmung ist mit dem Ziel der Richtlinie, nämlich die Verfahrensbeteiligung des 
Opfers zu ermöglichen, nicht vereinbar. Stattdessen schafft sie einen eigenständigen 
Aufenthaltstitel für die Aufnahme einer Berufstätigkeit oder eines Studiums, dessen 
Weiterführung nach Beendigung des Strafverfahrens im Rahmen der Beantragung eines 
neuen Aufenthaltstitels positiv zu berücksichtigen ist. Damit würde dem illegalen 
Einwanderer letztlich ein Rechtsanspruch auf einen Aufenthaltstitel entstehen. Das bedeutet 
letztlich, dass jeglicher illegale Einwanderer durch die Anzeige des Schleusers auf legalem 
Wege zu einem dauerhaften Aufenthaltstitel gelangen könnte.

Änderungsantrag 13
Artikel 13

Medizinische Versorgung und 
psychologische Betreuung

entfällt

1. Die Mitgliedstaaten müssen 
sicherstellen, dass Begünstigte des 
kurzfristigen Aufenthaltstitels neben der in 
Artikel 9 genannten Unterstützung und 
Versorgung Zugang zur primären 
Gesundheitsversorgung erhalten.
2. Die Mitgliedstaaten müssen besondere 
Bedürfnisse von Opfern, wie Schwangeren, 
Behinderten, Opfern von Vergewaltigung 
oder sonstigen geschlechtsspezifischen 
Formen von Gewalt, befriedigen; sofern die 
Mitgliedstaaten von der in Artikel 3 Absatz 
2 gebotenen Möglichkeit Gebrauch 
machen.

Begründung

Artikel 9 sieht bereits den Zugang zur medizinischen Versorgung vor. Eine weitergehende 
Regelung ist aus denselben Gründen wie bei Artikel 12 nicht angezeigt.
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8. Oktober 2002

STELLUNGNAHME DES AUSSCHUSSES FÜR DIE RECHTE DER FRAU UND 
CHANCENGLEICHHEIT

für den Ausschuss für die Freiheiten und Rechte der Bürger, Justiz und innere 
Angelegenheiten

zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über die Erteilung kurzfristiger 
Aufenthaltstitel für Opfer der Beihilfe zur illegalen Einwanderung und des Menschenhandels, 
die mit den zuständigen Behörden kooperieren 
(KOM(2002) 71 – C5-0085/2002 – 2002/0043(CNS))

Verfasserin der Stellungnahme: Lousewies van der Laan

VERFAHREN

In seiner Sitzung vom 27. März 2002 benannte der Ausschuss für die Rechte der Frau und 
Chancengleichheit Lousewies van der Laan als Verfasserin der Stellungnahme.

Der Ausschuss prüfte den Entwurf einer Stellungnahme in seinen Sitzungen vom 27. August 
2002, 10. September 2002 und 2. Oktober 2002.

In der letztgenannten Sitzung nahm er die nachstehenden Änderungsanträge einstimmig an.

Bei der Abstimmung waren anwesend: die Abgeordneten Marianne Eriksson, amtierende 
Vorsitzende; Jillian Evans, stellvertretende Vorsitzende; Lousewies van der Laan, Verfasserin 
der Stellungnahme;  Regina Bastos, Lone Dybkjær, Ilda Figueiredo, Geneviève Fraisse, María 
Izquierdo Rojo, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Maria Martens und Sabine Zissener.
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ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für die Rechte der Frau und Chancengleichheit ersucht den federführenden 
Ausschuss für die Freiheiten und Rechte der Bürger, Justiz und innere Angelegenheiten, 
folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen:

Vorschlag der Kommission1 Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Erwägung 3 a (neu)

(3 a) Die überwiegende Mehrheit der Opfer 
ist weiblichen Geschlechts. Weit mehr als 
die Hälfte der Opfer des Menschenhandels 
ist jünger als 25 Jahre und drei Viertel sind 
jünger als 30 Jahre. Zudem wird mehr als 
die Hälfte der registrierten Opfer des 
Menschenhandels im Bereich der 
Prostitution ausgebeutet.

Änderungsantrag 2
Erwägung 3 b (neu)

(3 b) Die Mehrheit der aufgegriffenen 
Opfer stammt aus Mittel- und Osteuropa. 
Angesichts der geographischen Nähe und 
der kulturellen Verbundenheit mit dieser 
Region und im Hinblick auf die 
Erweiterung trägt die EU hier eine 
besondere Verantwortung.

Änderungsantrag 3
Artikel 7

Personen, die von den zuständigen Behörden 
als Opfer im Sinne von Artikel 1 angesehen 
werden, müssen unverzüglich über die 
Möglichkeit des Erhalts eines nach dieser 

Personen, die von den zuständigen Behörden 
als Opfer im Sinne von Artikel 1 angesehen 
werden, müssen unverzüglich in einer ihnen 
verständlichen Sprache über die 
Möglichkeit des Erhalts eines nach dieser 

1 ABl. C 128 E vom 28.5.2002, S. 393.
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Richtlinie vorgesehenen kurzfristigen 
Aufenthaltstitels informiert werden.

Richtlinie vorgesehenen kurzfristigen 
Aufenthaltstitels informiert werden.

Die Information soll von der für die 
Ermittlungen oder die Strafverfolgung 
zuständigen Behörde, einer Vereinigung 
oder einer Nichtregierungsorganisation 
erteilt werden.

Die Information soll von der für die 
Ermittlungen oder die Strafverfolgung 
zuständigen Behörde, einer Vereinigung 
oder einer Nichtregierungsorganisation 
erteilt werden.

Begründung

Die Opfer müssen verstehen, welche Reichweite und Auswirkungen der Erhalt eines 
kurzfristigen Aufenthaltstitels hat, und was die zuständigen Behörden von ihnen erwarten.

Änderungsantrag 4
Artikel 7 a (neu)

7 a. Wenn die Behörden Personen als 
Opfer im Sinne von Artikel 1 ansehen, 
können sie einschlägige 
Nichtregierungsorganisationen und 
Vereinigungen konsultieren.

Änderungsantrag 5
Artikel 8 Absatz 1

1. Eine Bedenkzeit von 30 Tagen zur 
Entscheidung über die Zusammenarbeit 
mit den zuständigen Behörden wird dem 
Opfer ab dem Zeitpunkt zugestanden, ab 
dem es alle Beziehungen zu den 
mutmaßlichen Urhebern der Straftaten 
gemäß Artikel 2 Absatz b und c abbricht.

1. Eine Bedenkzeit von 30 Tagen zur 
Entscheidung über die Zusammenarbeit 
mit den zuständigen Behörden wird dem 
Opfer ab dem Zeitpunkt zugestanden, ab 
dem es alle Beziehungen zu den 
mutmaßlichen Urhebern der Straftaten 
gemäß Artikel 2 Absatz b und c abbricht. 
In Ausnahmefällen können die 
zuständigen Behörden diese Bedenkzeit 
auf bis zu 60 Tage verlängern.



RR\482603DE.doc 45/48 PE 319.237

DE

Änderungsantrag 6
Artikel 8 Absatz 4

4. Der Staat kann im Interesse der 
öffentlichen Ordnung und der inneren 
Sicherheit oder, wenn die Person den 
Kontakt mit den Verantwortlichen der 
Taten gemäß Artikel 2 Buchstaben b) und 
c) wiederaufgenommen hat, jederzeit die 
Bedenkzeit beenden.

4. Der Staat kann im Interesse der 
öffentlichen Ordnung und der inneren 
Sicherheit oder, wenn die Person den 
Kontakt mit den Verantwortlichen der 
Taten freiwillig gemäß Artikel 2 
Buchstaben b) und c) wiederaufgenommen 
hat, jederzeit die Bedenkzeit beenden; dies 
gilt nicht, wenn der Kontakt von den 
Behörden als Teil der Ermittlungen oder 
der Strafverfolgung genehmigt wurde.

Änderungsantrag 7
Artikel 9 Absatz –1 (neu)

-1. Die Mitgliedstaaten schützen die 
Privatsphäre und Identität der Personen, 
die an einem Gerichtsverfahren teilnehmen 
und gewährleisten besonders den 
nichtöffentlichen Charakter solcher 
Verfahren.

Begründung

Personen, die in einem Gerichtsverfahren aussagen, haben in erster Linie einen Anspruch 
darauf, vor Einschüchterungsversuchen und/oder Repressionen geschützt zu werden. Die 
Vertraulichkeit dieser Verfahren ist eine elementare Vorsichtsmaßregel.

Änderungsantrag 8
Artikel 9 Absatz 1

1. Unbeschadet der Anwendung von 
Maßnahmen zum Schutz von Opfern und 
Zeugen sorgen die Mitgliedstaaten dafür, 
dass das Opfer angemessen untergebracht 
wird, Zugang zur medizinischen und 
psychologischen Notversorgung sowie zu 
unaufschiebbaren medizinischen 
Behandlungen hat und, sofern es nicht über 
ausreichende Mittel verfügt, die notwendige 
Unterstützung in Form von Sozialleistungen 
und Leistungen zur Sicherung des 
Lebensunterhalts erhält. Sie tragen den 

1. Unbeschadet der Anwendung von 
Maßnahmen zum Schutz von Opfern und 
Zeugen sorgen die Mitgliedstaaten dafür, 
dass das Opfer angemessen untergebracht 
wird, Zugang zur medizinischen und 
psychologischen Versorgung hat und, sofern 
es nicht über ausreichende Mittel verfügt, 
die notwendige Unterstützung in Form von 
Sozialleistungen und Leistungen zur 
Sicherung des Lebensunterhalts erhält. Sie 
tragen den speziellen Bedürfnissen 
besonders schutzbedürftiger Personen wie 
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speziellen Bedürfnissen besonders 
schutzbedürftiger Personen Rechnung.

Minderjährige, Frauen, insbesondere 
Schwangere, und Behinderte, Rechnung.

Begründung

Die medizinische und psychologische Versorgung sollte alle Formen der Behandlung und 
Versorgung umfassen, die auch Inländern zusteht. Zudem wiederholt sich dieser Artikel in 
Artikel 13, in dem die medizinische und psychologische Versorgung genannt wird, die den 
Personen zusteht, die im Besitz eines kurzfristigen Aufenthaltstitels sind.

Änderungsantrag 9
Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe c

c) das Opfer alle Verbindungen zu den 
mutmaßlichen Urhebern der als 
Tatbestände gemäß Artikel 2 
einzustufenden Straftaten abgebrochen hat.

c) das Opfer alle Verbindungen zu den 
mutmaßlichen Urhebern der als 
Tatbestände gemäß Artikel 2 
einzustufenden Straftaten abgebrochen hat, 
sofern die zuständigen Behörden diese 
Verbindungen nicht für ermittlungs- oder 
strafverfolgungsrelevant erachten und 
dem Opfer deren Fortsetzung genehmigt 
haben.

Änderungsantrag 10
Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe b

b) keinerlei Gründe im Zusammenhang mit 
dem Schutz der öffentlichen Ordnung und 
der inneren Sicherheit dagegen sprechen.

b) keinerlei Gründe im Zusammenhang mit 
dem Schutz der öffentlichen Ordnung und 
der inneren Sicherheit dagegen sprechen. 
Die Tatsache, dass ein Opfer des 
Menschenhandels keine Ausweispapiere 
(mehr) besitzt oder falsche Papiere besitzt, 
steht der Erteilung eines kurzfristigen 
Aufenthaltstitels nicht im Wege.

Änderungsantrag 11
Artikel 13 Absatz 1

1. Die Mitgliedstaaten müssen sicherstellen, 
dass Begünstigte des kurzfristigen 
Aufenthaltstitels neben der in Artikel 9 
genannten Unterstützung und Versorgung 
Zugang zur primären 
Gesundheitsversorgung erhalten.

1. Die Mitgliedstaaten müssen garantieren, 
dass Begünstigte des kurzfristigen 
Aufenthaltstitels neben der in Artikel 9 
genannten Unterstützung und Versorgung 
Zugang zur primären 
Gesundheitsversorgung erhalten.
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Begründung

Der Zugang der Begünstigten des kurzfristigen Aufenthaltstitels zur primären Gesundheits-
versorgung muss garantiert sein.

Änderungsantrag 12
Artikel 14 Buchstabe c a (neu)

(ca) Die Mitgliedstaaten sorgen ferner 
dafür, dass Minderjährige ohne Begleitung 
in der Reihenfolge der Präferenz wie folgt 
untergebracht werden:
– bei erwachsenen Familienangehörigen;
– bei einer Pflegefamilie;
– in Einrichtungen, die auf die 
Unterbringung von Minderjährigen 
spezialisiert sind;
– in anderen für Minderjährige geeigneten 
Unterkünften.

Begründung

Die Unterbringung minderjähriger Opfer muss ebenfalls bedacht werden.

Änderungsantrag 13
Artikel 15

Die Mitgliedstaaten können die Erteilung 
des kurzfristigen Aufenthaltstitels davon 
abhängig machen, dass das Opfer an einem 
Programm teilnimmt, das seiner Integration 
im Aufnahmeland dient und gegebenenfalls 
eine Ausbildung ermöglicht, oder aber auf 
seine Rückkehr in das Herkunftsland oder 
ein anderes aufnahmewilliges Land 
vorbereitet.

Die Mitgliedstaaten können die Erteilung 
des kurzfristigen Aufenthaltstitels davon 
abhängig machen, dass das Opfer an einem 
Programm teilnimmt, das seiner Integration 
im Aufnahmeland dient und gegebenenfalls 
eine Ausbildung ermöglicht, oder aber auf 
seine Rückkehr in das Herkunftsland oder 
ein anderes aufnahmewilliges Land 
vorbereitet.
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ihre 
Rechtssysteme Maßnahmen vorsehen, die 
es den Opfern ermöglichen, die 
Anerkennung des begangenen Verbrechens 
bzw. der Straftat oder des erlittenen 
Schadens und/oder eine Entschädigung zu 
erwirken.
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Begründung

Das weitere Schicksal der Opfer über das Gerichtsverfahren hinaus ist der wichtigste Grund 
dafür, dass ihnen kurzfristige Aufenthaltstitel erteilt werden. Eine Wiedereingliederung ist nur 
dann möglich, wenn die Betreffenden als Opfer anerkannt werden. Im übrigen sollte eine 
gerichtliche Klage, die ja Voraussetzung für die Erteilung eines Aufenthaltstitels ist, auch für 
die Opfer zu einem positiven Ergebnis führen.

Änderungsantrag 14
Artikel 17 Buchstabe a

a) der Begünstigte hat wieder Kontakt zu 
den mutmaßlichen Tätern aufgenommen;

a) der Begünstigte hat wieder Kontakt zu 
den mutmaßlichen Tätern aufgenommen; 
dies gilt nicht, wenn dieser Kontakt von 
den zuständigen Behörden als Teil der 
Ermittlungen oder der Strafverfolgung 
genehmigt wurde;

Änderungsantrag 15
Artikel 20

1. Spätestens bis zum 30. Juni 2007 
erstattet die Kommission dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
Bericht über die Anwendung dieser 
Richtlinie in den Mitgliedstaaten und 
schlägt gegebenenfalls notwendige 
Änderungen vor. Die Mitgliedstaaten teilen 
der Kommission alle für die Erstellung 
dieses Berichts sachdienlichen Angaben 
mit.

1. Spätestens bis zum 30. Juni 2005 
erstattet die Kommission dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
Bericht über die Anwendung dieser 
Richtlinie in den Mitgliedstaaten und 
schlägt gegebenenfalls notwendige 
Änderungen vor. Die Mitgliedstaaten teilen 
der Kommission alle für die Erstellung 
dieses Berichts sachdienlichen Angaben 
mit.

2. Nach Vorlage des Berichts gemäß 
Absatz 1 erstattet die Kommission dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
mindestens alle drei Jahre Bericht über die 
Anwendung dieser Richtlinie in den 
Mitgliedstaaten.

2. Nach Vorlage des Berichts gemäß 
Absatz 1 erstattet die Kommission dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
mindestens alle zwei Jahre Bericht über die 
Anwendung dieser Richtlinie in den 
Mitgliedstaaten.


